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Das Kirchliche Vermögensrecht
des Kantons Frciburg

in seiner historischen Entwicklung und heutigen Geltung.

von

Nrof. Dr. K. Solder.

(Fortsetzung')

S, Seit Errichtung der AmortisationsKammer bis zur helvetischen Republik

(t«!>4—1798).

Mit dcr Errichtung der Amortisationskammer ist die erste

Phase der Amortisationsgcsetzgebnng abgeschlossen. Dieselbe
enthält die Versuche, welche die heimliche Kammcr nnd der Rat in

Anwendung brachten, um Klvster und kirchliche Korporationen an

all zu großer Anhäufung von Liegenschaften in todter Hand zn

hindern. Uud dies geschah auf verschiedene Weise, hauptsächlich

aber durch weitgehende Beschränkung dcs Erbrechts und der
Dotation dcr Klvster, durch Fixierung einer Maximalgrenze für den

Besitz ail Liegenschaften, durch Erschiverung der Vergabungen nnd

Legate, durch Verpflichtung der todten Hand einen Teil der

Liegenschaften dem freien Verkehr zu übergeben.
Die Verordnungen des Rates hatten in der ersten Hälfte

dcs 17. Jahrhunderts keinen großen Erfolg zn verzeichnen; cs

stellten sich der Ausführung derselben große Schwierigkeiten
entgegen. Dcm energischen, ost vcxatorischcn Einschreiten nnd den

Drohungen des Rates gelang cs schließlich, den tief einschneidenden

Verordnungen Geltung zn verschaffen. Die todte Hand
fügte sich, wenn auch widerwillig, dcm Drucke der weltlichen
Obrigkeit, wclche ohne Unterlaß durch Venner, Exekutionskommis-
sion, Dotations- nnd Amortisationskammer ihren Willen zur
Ausführung brachte.

Iu diesem Abschnitte werden wir die weiteren Bemühungen

') S. Geschichtsblätter. Bd. IV, p. 84-153.
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dcs Rates sowie die Thätigkeit dcr eigentlichen Amortisationskammer

verfolgen, welche ihre Arbeiten bis zur Errichtung der

helvetischen Republik, Ende des 18, Jahrhunderts d. h. bis zum
Zusammenbruch der alten Staatsform fortführt.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wollen wir ausdrücklich
bemerken, dnß wir uns hier anf die Darstellung des historischen

Entwicklungsganges des kirchlichen Bermögeusrechtcs beschränken-

die juristische nnd prinzipielle Seite der Frage wird in der

Geschichte der Rechtsbeziehnngen zwischen Kirchc und Staat im
Kanton Freiburg behandelt werden.

Die erste Versammlnng der Amortisationsknmmer nach ihrer
definitiven Konstitnirnng fand am l,3. Januar 1695 statt').
Dieselbe hatte, auf Grund der ihr durch das Reglement cingcränmten
Befugnisse, ein Rundschreiben an Stadt und Land erlassen, um

zn erfahren, ob nicht im Laufe des verflossenen Jahres liegende

Gütcr in den Besitz der kirchlichen Korporationen gekommen wären.

Nach den vorliegenden Berichten war dies bloß in den Vogteien
von Stäffis und Montagm) der Fall. Die Kammer faßte daher
den Beschluß, die beiden Vögte anzuweisen, dafür zu sorgen, daß

die in den Besitz der todten Hand gekommenen Güter innerhalb dcs

gesetzmäßigen Termins von drei Jahren wieder verkauft und in

fähige Hände gesetzt werden svllen, bci Strafe dcr Kvnfiskativn,
Sind die betreffenden Gütcr verkauft, so svll darüber berichtet

werden, damit dieselben aus dcm Verzeichnis; der todten Hand
gestrichen werden.

Mit der Einsetzung der Amortisationskammer hielt aber die

heimliche Kammer ihre Aufgabe nicht für abgeschlossen. Diese

ermahnte ^) die Mitglieder der Amvrtisationskammer, ihren Pflichten

fleißig nachzukommen und, was sich bezüglich der Dotation der

kirchlichen Genossenschaften unregelmäßiges vorfinde, dem Rate

vorzulegen. Diese Mahnung wnrde im folgenden Jahre wicdcr

ernencrt
Eine weitere Anregung wnrde von dcr heimlichen Kammcr

') Amortisationsmanual lol. 78s,

') Projektbuch. W. Proj. 1i!9<! (1x>gi»l. ot var. 58) loi. 183l>.

') Projekte,. W. Proj. 1697 I. «. lui. 186b.
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bezüglich der Legate und Stiftungen an Kirchen und Klvster

gemacht. Wenn dnrch solche Legate an Kirchen nnd Klvster, so

führt dic Kammcr ans, liegende Güter mit Zinsen belastet werden,

ohne daß deren Ablösung möglich ist, so gereicht dies dem

weltlichen Stande zn großem Schaden. Es sollen daher Mittel
aussindig gemacht werden, nm dcm Übclstcind abzuhelfen. Die
Frage soll daher dem Rate unterbreitet werdenAm 29.

April l698 befaßte sich der Rat mit dem Vorschlag nnd beschloß,

cinc Kommission zur Prüfung der Sache einzusetzen ^). In der

Ratsitzung vom 4. Jnni 1699, nach wiederholter Anfrage der

hcimlichcn Kammer, wurde die Kommission konstituirt ^).

Die erbrechtlichcn Bestimmuugen, die Klostergeistlichen betreffend,

wurden genan ausgeführt. Sv wurde z, B. das Testament eines

Klein zu Gunsten eines geistlichen Bruders als ungültig erklärt
und die ganze Erbschaft der nicht geistlichen Schwester zugesprochen,

weil „ein geistlicher nicht erben möge" ^).

Einige Unzuträglichkeiten bei Gütererwerb seitens der

Jesuiten boten dcr heimlichen Kammer eine Veranlassung, fich mit
der Sache zu befassen und dem Rate vorzuschlagen, eine „satte

Ordnung jcdermänniglich zur Nachricht anzusehen" ^). Die zn

diesem Zweck eingesetzte Kommission mnßte sich wiederholt
Verweise gefallen lasscn, daß sie ihre Pflicht nicht erfülle; zugleich
wurde sic aufgefordert, auf das baldigste ihr Gutachten vorzulegen

°).

Unterdessen hatte die damit beauftragte Kommission ein

Reglement ausgearbeitet in Bezug auf die Dotation der kirchlichen

Korporationen überhaupt, welches dem Rate vorgelegt nnd

von demselben genehmigt wurde

Reglement wegen Dotation in dcn Klöstern. Ist derethalben
angesehen und dekretiert worden, was folgt :

') Projektb, Ost. Proj. 1697 I. «. kol. 1845.
2) Ratsmanual vom 29. April 1698.

Ost. Proj, 1699. 1. o. lol. 19«b; Ratsm. v, 4. Juni 1699.
Ratsm, v, 28, Januar und 6, Februar 1699,

") W, Proj, 1697 I. «. lol. 186b
°) W. Proj, 1702 lol, 195k>. Ratsm. 4. Februar 1706.

') Ratsm, vom 5, Februar 170«,

') Ratsmanual v, 15. Juni 1706.
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1 Magerau und ßisenberg.

Diese sind genügend rentiert befunden wvrden, so dnß neu
eintretende Töchter uicht mehr zn dotieren seien. Es sind von

nun an bloß hnndert Kronen zn bezahlen für die Ausstattung nnd

dann jährlich fünfundzwanzig Kronen; ansgenummen sollen davon

sein arme, taugliche nnd wohl gnalificierte Töchter, ivelche ohne

Erlegung dieser Summen aufzunehmen sind. Das Kloster ist

jedoch nicht verpflichtet, vermögende Töchter aufznnchmcn, ohne

vorher für die richtige jährliche Bezahlung eine sichere Garantie
oder einen Bürgen zu haben.

2° Ursulinerinnen und visitantinerinnen.

Weil nicht bekannt, daß diese Klöster genügsam fnndicrt
seicn, so soll bis dahin die Dotation dcr eintretenden Töchter
laut Ncceptiousakten und Reglement nicht über achthundert Kronen

betragen; sür dcu Trosscl uud dic Mahlzeit soll uicht über

hundert Krvnen bezahlt werden. Es soll einer hohen Obrigkeit
gebührend vorgetragen werden, wie zn erfahren sei, ob nnd wann
diese Frauenklöster genügend fnndicrt fein werden. Dieselben

sollen ihre Geldmittel nnd Güter nntcr Eid ihren Pflegern
angeben, bei Strafe der Konfiskation des Vermögens, das sie nicht

angeben.

l!" Klosterfrauen oon Stnfsis und von Komont.

Dcrenthalben solle anf die gleiche Weise verfahren werden,
wie mit der Mageran nnd Bisenberg,

4° WannsKlöster.

Diese sollen nichts für dic Reeeption eines Geistlichcn
verlangen, ansgenommen die Kleider und den Trosscl; dic Insinuation

soll dnrch den Schultheiß als Pfleger geschehen,

5" Kecevtion der ausländischen Töchter in hiesige Klöster.

Diese sind nicht in der festgesetzten Zahl einbegriffen in
dem Sinne, daß bloß für die hiesigen eine bestimmte Zahl festgesetzt

wurde, nicht aber für die fremden.

Die Executionsnüttel gegen dic Klosterfrauen, im Falle
dieselben das obrigkeitliche Dekret, die Reception und Dotation
betreffend nicht befolgen, wurden vom Rate ebenfalls besprochen,

cine Beschlnßnahme darüber aber für später in Aussicht gestellt.
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Diese erfolgte bald darauf'). Man bedrohte dieselben, falls sie

sich nicht sügen würden, anf den Aussterbeetat zn setzen. Die

Pfleger jedes Klosters werden ernstlich crmahnt, sich an das

obrigkeitliche Dekret zu halten. Die nächsten Verwandten jeder Person

haben das Recht, falls sic entdecken, daß bci dcr Ausstencrnng
das Reglement übertreten wird, dasjenige, was über das Bewilligte

hinausgeht, an sich zn ziehen.

Es war vorauszusehen, daß sich die Klvster auf die Dauer
damit nicht zufrieden gaben. Das Klvster Bisenberg richtete ein

Memorandum an den Rat mit der Bitte, das Reglement zu
ändern. Die jährliche zu bezahlende Summe sollte erhöht und zum
Kapital gcschlagcn iverden Der Rat hielt die vorgebrachten
Gründe für genügend und bestimmte, daß für Bisenberg, aber für
dieses Kloster allein, 400 Kronen Eintritt nnd 100 Kronen für
die Ausstattung bezahlt wcrden solle. Diese Verordnung habe

solange Kraft, als es dem Rate gefalle, und untcr der Bedingung,
daß sich das Kloster pünktlich dem Reglement« nachrichte. Diese

Verordnung war im Jahre 1719 noch in Kraft; denn ein Rats-
beschlnß ") verordnete, daß man bezüglich der Reception der

Klosterfrauen auf Bisenberg und der Dotation derselben dic früheren
Beschlüsse nachschlagen solle, um fich über diese Exemptionen zu
beraten.

Die Angelegenheit, die Dotation und das Erbrecht dcr

Jesuiten betreffend, zog sich immer hin. Die heimliche Kammer
erläßt im Jahre 1710 eine Mahnung ^) an die Kominission; der

Rat kommt im Jahre 1717°) nochmals darauf zurück, und am 9.

November 1719 wurde demselben ein Gutachten vorgelegt °).

Endgültig wurde diese Frage dnrch das Reglement vvn 1729
erledigt.

Das Reglement von 170« über die Dotation der Klöster

') Ratsmanual vom lg. Juni 1706.
°> Ratsmanual vom 3. Juli 1710.

Ratsmauual vom 9. November 1719.

Osterprojekt, I. «. toi. L07s.
') Ratsmanual vom 11, Februar 1717.

°) Ratsmanual vom 9, November 1719,
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scheint nicht überall beobachtet worden zn sein; denn die heimliche

Kammcr veranlaßt') den Rat, Mittel zu ergreifen, damit dem

Reglement getreulich nachgelebt werde. Im Jahre 1723 machte

die heimliche Kammer ferner dcn Vorschlag, die Amortisationskam-
rner zu erneuern, da die bisherigen Mitglieder fast alle mit Tod

abgegangen feien ^).

Der Rat befand sich nnn vor einer doppelten Aufgabe.
Zuerst hatte er dafür zu sorgen, daß die liegenden Güter im

Besitz der todten Hand dnrch Kauf, Schenkung n. f. w. sich nicht

vermehren, und daß, wenn solches dennoch geschah, diese Güter

innerhalb der bestimmten Frist von drei Jahren wieder dem

freien Verkehr übergeben wurden. Zu diesem Zwecke hatte er

die Amortisationskammer errichtet, Anderseits mußte der Rat
darüber wachcn, daß die Dotation der in die Klvster eintretenden

Personen in den gehörigen Schranken blieb, nnd daß die Klöster
nicht dnrch Erbschaft odcr Testament den Besitzstand ihrcr liegenden

Güter vergrößern nnd sich dadurch bereichern. Zn diesem

Zwecke hatte der Rat die erbrcchtlichen Bestimmungen gegen die

Klostergeistlichen nnd Ordenspersonen erlassen und eine Dotativns-
knmmer errichtet. Letztere wnrde eine Zeit lang von der

Amortisationskammer in den Hintergrund gedrängt; sic gelangte jedoch

bald wieder zu Geltung nnd wurde wieder ncn besetzt

Znerst ließ sich der Rat angelegen sein, das Reglement von
1706 in Bezug auf die Dotation der Klöster wieder zur Geltung

zu bringen nnd dasselbe von neuem zu bestätigen. Bci den

diesbezüglichen Verhandlnngen wurde dic Frage aufgeworfen, ob

sich die Verwandten dcr Geistlichen an der Diskussion beteiligen
könnten. Der Entscheid ging dahin, daß, wenn es sich nm die

Klöster im Allgemeinen handle, die Verwandten ebenfalls beiwohnen

können; handle es sich aber nm ein einzelnes Kloster, so

sind die betreffenden Verwandten ausgeschlossen. Der Rat schließt

in das Reglement von 1706 ebenfalls die Klöster Part-Dieu und

Valsainte, sammt allen Dominialgütern der Pfarreien und alle

') Weihnachtsprojekt 1722, I. «, toi. 222a,

') .Osterprojekt 1723, I, «, toi. 223ä.

Ratsmanual vom 1, März 1725,
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Gvtteshäuser ein. Die Klöster svllten ferner alle Güter, ivelche sie

seit 169)Z dnrch Kanf, Tausch u. s, w. erworben haben, bei Strafe
der Konsiskation der Amortisationskammer anzeigen. Die Dota-
tionsknnuner wird ermahnt, sich ihre Aufgabe angelegen scin zu

lassen, das frühere Reglement reichlich zu examinieren und cine

schriftliche Eingabe darüber zn niachcn. Dic schwebenden Fragen
bezüglich verschiedener Cluster sollen eingehend erörtert nnd

vorgebracht wcrdcn ').
Was die Amortisation betrifft, so dckrctirte im Jahre l728

der Rat daß alle Geistlichen, sowohl männlichen als weiblichen

Geschlechts, alle erworbenen liegenden Gütcr innerhalb drei Jahren,

bei Strafe dcr Konfiskation derselben, laut Reglement von
1-693, in fähige Hände setzen sollen. Die Amortisationskammer
erhielt dcn Befehl, sich zu versammeln nnd alles gründlich zn prüfen

und iu einer bestimmten Zeit das Reglement sowie die Liste
der in todter Hand befindlichen Güter zn verlesen. Dies geschah

nm 29. Januar 1728 ^). Ein neuer Termin mußte angesetzt

wcrdcn, weil die Verzeichnisse dcr liegenden Güter noch nicht von

sämmtlichen Korporationen eingelaufen waren; daß dieses bald

geschähe, wurde vom Rat in einem neuen Befehl eingeschärft. Die
Amortisationskammer, welcher die Vcnuer beigegeben wurden,
sollte zusammentreten, um zu untersuchen, wclche Güter geschenkt,

gekauft oder durch Gewalt in den Besitz der todten Hand gekommen

seicn; darüber soll ein Memorandum verfaßt und dem Rate
vorgelegt werden ^).

Die Amvrtisationskammer, welche mehrere Mitglieder durch
den Tod verloren hatte, wurde am 2. März 1729 erneuert °).
Dieselbe arbeitete nun eiu Gutachten aus über die seit 1693 in
den Bcsitz der Klöster und dcr todten Hand gekommenen liegenden
Güter. Die Hauptpunkte dcs Gutachtcns, welches dcm Rate
vorgelegt wurde, sind folgende ") :

Ratsmanual vom 1, nnd 25, März 1725,
2) Ratsmanual vom 22, Januar 1728,

Ratsmanual vom 29, Januar 1728,
') Ratsmanual vom 3, Februar 1728.

°) Amortisationsmanual toi, 78b.
°) Amort, Manual 15, Mörz 1729, lol. 78a. - 80b.
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Die in den Besitz dcr todten Hand seit 1693 gekommenen

liegenden Gütern lasscn sich nach dcn eingereichten Listen hauptsächlich

in vier Klassen von verschiedener Herkunft einteilen: 1)

Erwerbung durch freiwillige Käufe, 2) durch gezwungene Gefühle
als Subhastativu, Geltstage uud dergl. 3) durch zufällige Erwerbungen

wie Vermächtnisse, Vcrgabungcn, Testamente, Dotationen

n. dcrgl. 4) durch dic cigcncn Lchcn.
^cl, l. Was dic freiwilligen Käufc betrifft, obschon sie

laut Reglement äs surs schon verfallen seien, so soll den Klöstern

noch eiu Jahr Frist gelassen wcrdcn, nm dicse in sähige Hände

zu setzen. Geschieht es aber nicht so, verfallen sie der Konfiskation.

/Vä, 2. Was dic zweite Klasse von liegenden Güter»
betrifft, wclche »ach dcm Reglcmcnt innerhalb drei Jahren dcm

freien Verkehr übcrgcbcn wcrdcn svllcn, so schlägt die Kammcr

vor, einen neuen Termin von drei Jahren zu bestimmen, innerhalb

welches dics gcschchen soll, bei Strafe des Verfalls der

Güter.
^cl. 3. Dasselbe soll stattfinden bezüglich dcr zufälligen

Erwerbungen. Darunter sollen aber auch diejenigen Güter begriffen

sein, wclche gegen eine Zahlung übergeben wurde».

^cl, 4. Die Klöster svllcn nicht berechtigt sein, ihre Lehen
als Volleigcntnm an sich zn ziehen. Was daher vvn ihrcn Lehen

auf irgend welche Weise in ihrcn Besitz gekommen ist, soll innerhalb

drei Jahren dem freien Verkehr übergeben wcrdcn.

Was aber die Dominialgütcr dcr Möster anbelangt, so will
man diesbezüglich keine Änderung machen, sondern alles beim

Alten lassen.

Dies Gutachten soll nur für jene Klöster Geltung haben,

wclche die festgesetzte Maximalgrenze für den Gütcrerwerb erreicht

haben, nicht aber für diejenigen, deren Besitz in liegenden Gütern
den Werth von 10,000 Kronen nicht erreicht hat. Anch das

Kapitel von St. Riklaus soll in dieser Verordnung eingeschlossen

sein.

Das Gutachten wnrde am 24. März 1729 ') vorgelegt und

') Ratsmanual vom 24. März l?29.
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von demselben, mit Ausnahme eincs untergeordneten Punktes
im gauzeu Umfange bestätigt. Das bestätigte Gutachten kam an

die Amortisativuskammcr zurück behufs Exekution. Dasselbe sollte

in Stadt, in der alten nud neuen Landschaft bekannt gegeben sowie

anf die Ausführung desselben genau geachtet werden. Die sallen-
den Bnßcn svllten iu dcr altcn Landschaft sv verteilt iverden

daß der Kammcr cin Drittcl, dcm Spital ein Drittel nnd der

Kirchcnfabrik cin Drittcl zufalle; in der nenen Landschaft stehe

dem Bogt ein Drittel zu.
Das Reglement ivnrde am gleichen Tage, 24, März 172«,

publiziert von Schultheiß, kleinem nnd großen Rat und allerorts

verkündigt Die Ausführung dcssclbcn war aber auch diesmal

mit Schwierigkeiten verbunden. Znerst mußte die Amortisations-
kammcr einsehen, daß dic eingereichten Listen der liegenden Giiter
nicht zuverlässig waren; es mußten daher in dcr alten und nenen

Landschaft neue verlangt werdenDieselben sollten innerhalb
Monatsfrist vorgelegt wcrdcn. Am 31. Mai 1730 lagen noch

nicht alle Listen vor; es wurde daher eiu neuer Besehl gegeben.

Die vorliegenden Listen genügten aber schvn zur Fcftsetznng der

Tatsache, daß sich noch eine große Anzahl liegender Giiter im

Besitz dcr todten Hand befinde nnd daher das Amortisationsrc-
glement nicht befolgt wvrden ivar. Die Amortisationskammer
betonte, dnß sic in diesem Falle befugt sei, die Güter zu kon-

sisziren; sic wolle aber vorerst einen Befehl des Rates abwarten

4), Dcsnngeachlct wurde, nach dem Geständnis) des Rates
selbst von vielen Klöstern und anderen das Neglemeut nicht
beobachtct, Dcr Rat gibt dahcr den Betreffenden noch ein Jahr
Zeit, ihre liegenden Gütcr zn vcränßern. Geschieht dies nicht, so

werden diese Gütcr öffcntlich an dcu Mcistbicteudcn versteigert
werdcu und svmit das Rcglcmcnt znr Ansführnng gebracht werden.

Dieser Beschluß des Rates wurde in der alten und neuen

8ub, i! sollte der Termin fiir die friiher erworbenen Güter bloß 1

Jahr betragen,

') Mandatenbnch VII, t«I. 8b,
Amort, Man, iol. 80b. 3, April 1730,
Amort, Man, KI. 81a,

') Ratsmanual vom 3, Juli 1730; Amort, Man, toi. 81.
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Landschaft verkündigt'), Im folgenden Jahr erging an die

Amortisationskammer dcr Befehl, festzustellen, wclche liegende Güter
noch im Besitz der todten Hand sich befinden. Diese sind als
verfallenes Eigenthum anzusehen nnd in öffentlicher Berstcigernng
dem Meistbietenden zu überlassen ^).

Die Dotationskammer war bei ihren Arbeiten ebenfalls auf
Schwierigkeiten gestvszen. Zuerst wollte sic feststellen, wie das

Rcglcmcnt, die Dotation der Klöster betreffend seit, 1706 befolgt
worden war. Zu diesem Zwecke verlangte sic die Liste von allen

Klosterfrauen, welche seit 1706 in die verschiedenen Klöster eingetreten

waren. Ferner sollte angegeben werden, wclche Summe

für die Aufnahme und die Aussteuer einer jeden bezahlt worden

war. Bei Ablesung dieser Liste, fügt der Bcrichtstattcr ironisch
dazu, konnte man schon mutmaßen daß das einc oder das andcrc

Kloster die Reglement überschritten hätte. Die Aufgabe der

Dotationskammer sei nun, die Sache zu untersuchen ^).

Der Rat beklagte sich nun wegen der Übertretung des Dota-
tionsreglements durch die Klöster. Diese wurden der Reihe nach

durchgenommen: Mngeran, Bisenberg, Ursulinerinnen, Visitation,
Fille-Dieu, Frauenkloster Estavaper, Augustiner, Hauterive,
Barfüßers. Jedem Kloster wurde eiu Urtheil zugestellt, gemäß

welchem dasselbe die zu viel erhaltenen Summen bis nnf Martinitag,

ohne jede Weigerung, der Dotationskammer in baar oder

in Geldwert zuzustellen habe. Bis zum besagten Zeitpunkt soll
keine Audienz gestattet sein.

Die Angelegenheit kam aber damit nicht zu Ruhe, In wie

weit man dem Befehl des Rates nachkam, erfahren wir nicht;
dagegen werden aber im April 1731 bezüglich dcr Dotationsgc-
schäfte mehrere Ratssitzungen einberufen °). Die Klöster sollten
wieder der Reihe nach in Bczng auf ihren Besitzstand nntersncht

werden; bei dcm Kloster Magerau wurde der Anfang gemacht.

') Mandatenbuch, VII, lol, 31b.
2) Amort, Man, tnl. 81b. 14, November 1731,

Ratsmanual vom 13, Dezember 1729,

Ratsmanual vom 3, und 6, Juli 173«.

°) Ratsmanual vom S 12, und 17, April 1731,
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Die Dotationskammer erhielt dcn Befehl, alle einschlägigen Aktenstücke

zusammenzustellen nnd darüber zn berichten. Auf Grund
des Berichtes wurdc bcschlosscn, daß die Belegung der Güter
derjenige» Klöster, wclche das Reglement die Dotation betreffend

überschritten hatten, vorläufig in Sussums« bleiben, das Dota-
tionsrcglement neu codificiert, dcm Rat zur Gcnchmigung vor-
gclcgt nnd allen Klöstern mitgeteilt wcrdcn sollte. Letztere mnßten

nach Verlans eines bestimmten Termins in ganz unzweideutiger

Form antworten, wie cs sich mit dcr Ausführung des Reglements

verhalte. Sv lang behalte sich der Rat die Entscheidung

vor').
Die Drohungen des Rates nnd der Amortisationskammer

hatten zur Folge, daß drei weitere geistliche Geuvssenschaften,

nämlich Hauterive, die Jesuiten nnd Bisenberg, die Listen
der seit 1693 erworbenen Güter einreichten. Die Kammer
forderte eine Erklärung darüber, an wen dic in dcn Listen verzeichneten,

in frcie Hand gesetzten Gütcr abgegeben worden seien ^).

Den Pfarreien Conrtivn und Prez wnrde eingeschärft, dem Reglement

nachzuleben. Die Amortisationskammer nahm ihre Aufgabe

ernst; zur Abwicklung der zahlreichen Amtsgcschäfte, deren mehrere

im Rückstand waren, sah sie sich veranlaßt, von jetzt an
wöchentlich eine Sitzung abzuhalten.

Die Pfarrei Prez entschuldigte sich damit, daß der Befehl
des Rates in derselben nicht verkündigt worden war. Die
Amortisationskammer erteilt den gemessenen Befehl, daß, wenn die

betreffenden Grundstücke innerhalb 14 Tagen nicht verkauft wären,
dieselbe» ohne weiteres konfisciert seien. Das Kloster Hanterive
zeigte an, daß cs scit Einreichung dcr letzten Liste keinen Besitz

mehr an sich gezogen habe. Die Pfarrei Courtion wird nvchmals

verwarnt, demnächst cine Specifikation der in letzter Zeit gegen
das Reglement erworbenen Gütcr cinznreichcn °).

Eine neue Sorge machte der heimlichen Kammer das

Anwachsen der Stiftungen, welche nach ihrer Ansicht so in Schwnng

') Ratsmanual vom 17. April 1731.

°) «. Mai 1732. Amort. Man. toi. 82b.
°) Amort. Manual. 13. Mai 1732, kol. 82b.
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geraten, daß man einen Antrag vorbringen solle dcs Inhalts, es

solle weder cin Notar einc Stiftung stivnlieren nvch ein Pfarrherr

oder Priester eine solche annehmen, bevvr die Ermächtigung
dazn seitens des täglichen Rates eingchvlt nnd gegeben worden

sei. Dieser Antrag soll ebenfalls vor den großen Rat gelangen ').
Der kleine Rat ging auf die Diskussion des eingebrachten Antrages

ein nnd stellte im Prinzip fest, daß keiner seiner Unterthanen

Stiftungen oder Vergabungen, welche in liegenden Gütern bestehen,

an die Glieder dcr todten Hand ohne vorhergehende Einwilligung

des Rates machen könne. Dieser Beschluß wurde durch
eine Generalmandnt bekannt gegeben Was die übrigen Stiftnn-
gen betrifft, fo stimmt der Rat ebenfalls dcr Ansicht der heimlichen
Kammer bei, daß eine solche weder von cincm Notar stipnlicrt
noch von einem Geistlichen entgegengenommen werden könne

ohne vorherige Erlaubniß des kleinen Rates. Letzterer will aber
die Angelegenheit seiner Zeit vor den großen Rat bringen; unterdessen

wird aber zu weiterer Untersuchung der Frage eine

Kommission eingesetzt "). Diese nahm sich dazn die nötige Zeit; cs

vergingen darüber mehrere Jahre, so daß schießlich die heimliche
Kammer vvni kleinen Rat ein Dekret erwirkte, des Inhalts, daß

man die Resultate dieser Kommissionsverhandlnugen erwarte, nnd

daß die Herren Venner für den Fvrtgang und Abschluß derselben

sorgen sollen 4), Nach weiteren 3 Jahren weiß das Ratsmanual«)
zu melden, daß dcr Aufsatz wcgen der Donationen der Geistlichen

verlesen, aber vor den großen Rat verwiesen worden ist. Letzterer

Behörde reichte nun die Kommission ihr Gutachten übcr die

Schenkungen zu Gunsten der Klöster nnd Geistlichcn ein, und am
26. März 1744 trat der große Rat in die Verhandlnngen darüber

ein") Das Gutachten bestand ans 3 Punkten: 1) Alle
Vergabungen zu Gunsten der Klöster sollen dnrch einen geschwv-

') Osterprojekt 1784, Projektbuch kol, 249n.

Ratsmanual vom 2«, Mai 1784,

Ratsmanual vom 12, und 2!i, November 1734,

') Weihnachtsprojekt 1741 i, «, 267b.

') 24. Februar 1744.

") Ratsmanual vom 26. März 1744.
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renen Notar verschrieben werden. Jeder Testirfähige kann bis

zn 200 Kronen an ein Kloster vergaben; beträgt aber die Schenkung

einc größere Summe, so svll der Notar, welcher die

Vergabung verschreibt, verbunden sein, die Sache dem kleinen Rat
vvrzulegen; dieser soll befugt sein, je nach Umständen, die Ver-
gabnng zn bestätigen, zn modificieren vdcr zu annnliren. Dieser

Punkt wnrde vom großen Rat angenommen. 2) Die Bergabnngen

zu Gunsten von Kirchen nnd Sacristeien dürfen 100 Kronen

nicht überschreiten. Dieser Pnnkt wurde vom Rat nicht genehmigt

nnd zur nochmaligen Prüfung der Kommission überwiesen.

3) Übcr die Ezecntivnsmittcl, welche nicht näher angegeben werden,

kann sich der Rat nicht einigen nnd beschließt, daß man es

damit wie bisher halten solle. Die Kommission soll auch darüber

sich nochmals beraten und dann darüber referieren. Bevor jedoch

diese Beratung cin greifbares Resultat zu Tage förderte, ließ sich

die hcimliche Kammer in der Angelegenheit nochmals vernehmen')
und machte einc Eingabe nn den Rat, in welcher dicselbe

feststellte, daß dic Gastlichkeit immcr mehr licgcndc Güter zum

Nachteil des allgemeinen Wohles und ungeachtet des obrigkeitlichen

Amortisationsreglemcnts an sich ziehe. Die Herren Benner
sind zn ersnchen die Amortisationskammer zu erinnern, ihre
Versammlung des öfteren einzuberufen, damit diesem zunehmenden

landschädlichen Übel und Vorgehen vorgebeugt uud endlich auch

Einhalt gethan werde. Dieser energische Appell scheint auf die

betreffenden Behörden keinen tiefgehenden Eindruck gemacht zu
haben; dcnn crst im Jahrc 1750 wurde der erwartete Entwurf
vorgelegt, Dicfer giug dahin"), man solle dic Schcnknngen nnd

Legate an Haupt- und Pfarrkirchen, welche in Zukunft gemacht

werden, gleichwie es dcr Bcschlnß bczüglich der Klöster vom 26.

März 1744 gethan hatte, ans 200 Kronen maximnm festsetzen.

Der große Rat verschvb die Ausführnng dieses Borschlages sowie
der projektirten Executionsmiltcl bis auf weiteres, bis etwa sich

Mißbräuche in dieser Beziehung feststellen ließen.
Neben dieser Stellungnahme in allgemeinen Fragen dcs

') Weihnachtsprojekt 174N. I. «. toi, 2836.
Ratsmanual vom 15, Dezember 1750.
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kirchlichen Vermögensrechtes, schenkte der Rat auch minder wichtigen

Punkten seine Aufmerksamkeit '), Die Gottesglieder wurden

angehalten, eine vierteljährige Abgabe an das Siecheuhaus zn

bezahlen; dcn Klöstern wurde eingeschärft, dic schuldigen Amvrti-
sativnspfcnnige zu entrichten, und da dies nachlassig geschah,

wurden die Seckelmeister crmahnt, die Amortisativnszinsen fleißig
einzuziehen, Anch wurde die Frage ausgeworfen, vb bci Austritt
aus dem Kloster dasselbe verbanden sei, die vollständige Dotation
wieder zurückzuerstatten, nnd ob die Austretenden wicdcr vvllstän-
dig mit ihren Geschwistern in die Vermögensgemeinschaft treten

können u, s. w.
Die weitere Thätigkeit der Amvrtisationskammer läßt sich

an der Hand des Manuals dieser Behörde verfolgen. Dieselbe

besteht hauptsächlich in dcr Erledigung dcr an sie gerichteten

Amortisntionsgesnchc bez, Kauf, Verkauf, Tausch, Schenkung u, s, m.

seitens Glieder der todten Hand, Pfarreien, Gotteshänscr, Spitäler,

Klöster u. s. w. Dieselbe eingehender darzustellen ist für
nnsern Zweck ohne Belang; wir werden bloß die Hauptpunkte
ans der weiteren Entwicklung hervorheben^).

Die Tendenz, den Erwerb von Liegenschaften und Vermögen

seitens der geistlichen Genossenschaften möglichst zn beschränken

macht sich ganz besonders bei der heimlichen Kammcr bemerkbar;
dies kommt bci jeder Gelegenheit deutlich zum Ausdruck. So
z. B. macht diese Behörde im Jahr 1751") cine Eingabe an den

Rat, ivelche bezeichnend ist, und in welcher cs heißt, daß, obschon

einige der hiesigen Bettclorden soviel an liegenden Gütern und

fahrender Habe besitzen nnd auch durch ihre Kirchen ein namhaftes

beziehen, ohne von den zahlreichen sowohl bekannten als heimlichen

Gaben und Legaten zn reden, daß dieselben allem Anschein

nach nicht Not leiden nnd ihrem Stande gemäß und nach der

Intention ihres Stifters lebeu können, doch männiglich bekannt

ist, daß sic nichts destoweniger aus Begierde zum Überfluß

') Ratsmanual vom 2«, März und 18, Juui 1734, 14, Juni 1737

Osterprojekt 1737 I, o, toi, 257b.

Amortisationsmanual lol, 83 ff, für die Jahre 1735 und ff,

°) Osterprojekt 1751. i, c lol. 304b.
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vierteljährlich oder noch öfter im ganzen Land herumreisen nnd

ihre Sammlungen mit solcher Fertigkeit anzustellen verstehen;
entweder durch Schmeicheleien oder mit ungestümen Überlaufen
uud Zuspreche» schwatzcn sie anch minder bemittelten Landleutcn

mehr an Geld nnd Victualien ab nnd erpressen, als sonst deren

Vermvgensstand und guter Wille zu gebcu zugelassen haben

würde. Diese sich wiederhvlcndcn, lästigen nnd verdrießlichen Sammlungen

plagen und saugen die armen Unterthanen dermaßen ans,
daß sie weniger in der Lage sind, die übrigen schuldigen Auflage»

zu prestiren; andererseits aber müssen die geistlichen Kollektoren
nnd Brüder dnrch das öftere Herumreise», wie es leider die

Erfahrung bestätigt, de» Geist der Eingezogcnheit und Einsamkeit
verlieren und beständig Gefahr laufen, allerlei Ärgerniß zu geben.

Deswegen ist die heimliche Kammer veranlaßt wvrden, dies dem

hohen Rat zn lnndesvätcrlicher Betrachtung zu unterbrciteu, damit
nach Prüfung der Sache derselbe nach gnädigem Belieben nnd

Gutfinden die Borkehrungen treffe, daß diese Sammlungen
eingeschränkt, mit weniger Beschwärdcn dcr Unterthanen nnd ohne

Zwang veranstaltet werden. Die Gaben sollen ans christlicher
Liebe nnd Freigebigkeit, womit auch mehr Verdienst für das

zukünftige Leben verbunden ist, fließen; die geistlichen Kollcktoren
setzen sich auch nicht so viel Gefahren aus, sondern leben

eingezogener und mit dem Notwendigen versehen in ihren Klöstern.
Eine Anfrage an den Rat von Freiburg seitens des

Amtmanns von Illingen gibt ersterem Beranlassnng, neuerdings
seine Stellungnahme zn dcm Erwerb dcr geistlichen Genossenschaften

zn präcisirenDcr Amtmann frägt an, ob cs zulässig
sei, daß mehrere aus seinem Amtsbezirk ihre liegenden Güter an
geistliche Genossenschaften vergaben odcr mit Zinsen und Bcschwär-
nussen beladen. Dcr Rat antwvrtet, dies sei nicht zulässig, mit
Ausnahme derjenigen Amortisationen, welche vom Rat gestattet
werden, Güter können nicht mit Zinsen beladen werden; letztere

seicn zu jeder Zeit loskäuflich; Beschwnrnnsse, wenn solche vorliegen,

seien aufzuheben und in einfache Geldabgaben zn verwandeln.

') Ratsmanual vom IS, März 1753.
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Das liegende Gut darf nicht in porpstuuin verpflichtet werden.

Der Nat werde diese Beschlüsse durch ein Gcneralmandat dem

ganzen Lande verkünden.

Dieses Gencralmandat ') betraf die Gabungen nnd Zinsen zu

Gunsten der Armen oder Bruderschaften nn Geld oder Getreide

anf gewisse liegende Güter, Der Rat führt in seinem Schreiben
aus, daß er benachrichtigt worden sci, daß mehrere Unterthanen
dnrch Schenkung odcr letzwilligc Bcrfiigung ihr Habe und liegenden

Güter mit Zinsen und Bcschwäruussen au Gcld odcr Getreide

zu Gunsten der Armen oder Bruderschaften zu beladen Pflegen,

wodurch gegebenenfalls die ssLignatio ziemlich vermindert würde;
deswegen hält es dcr Rat für einc unumgängliche Notwendigkeit,
einem solchen Mißbrauch durch folgendes Reglement abzuhelfen'

Nämlich:
1) Es ist verboten, Zinsen nnd Belastungen dnrch letzwillige

Verfügung auf liegende Giiter zn legen, Falls solche

Belastungen zu Gunsten der Armen oder Bruderschaften
geschehen sind, werden sie bloß als eine gemeine laufende

Schuld angeschen nnd sind als solche immer loskänflich.
Lanfcn Beschwerden wegen solcher Zinsen ein, so sollen

dieselben aufgehoben werden.

2) Die Verwaltungen der Bruderschaften haben kein Recht,

solche Erkenntnisse aufzurichten; sondern sie sollen sich

mit einem einfachen Zinsrodcl begnügen und wie cinc

laufende Schuld einziehen.

3) Die von der Obrigkeit gestatteten Amortisationen sollen

damit keinerlei betroffen werden.

Die Landvögte werden angewiesen, dieses Reglement den

betreffenden im Amtsbezirk wohnenden Schreibern und Notaren

mit der Weisung, sich darnach zn richten, bekannt zn geben.

Ein letzter Pnnkt im Programm der heimlichen Kammcr
und des Rates in Bezug auf die Erwerbsfähigkeit dcr kirchlichen

Genossenschaften waren die Schenkungen intsr vivos. Aus dem

Wortlaut der Bestimmungen läßt fich zwar, da dieselben allgemein

gehalten sind, nicht entnehmen, daß man speziell die kirchlichen

>) Mandatenbnch VIII, lol, 107a. 15. März 1753.
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Genossenschaften im Auge hatte; dies ergibt sich jedoch aus der

ganzen Stellung des Rates und der heimlichen Kammer bezüglich

dcr Erwerbsfähigkeit der kirchlichen Korporationen; jedenfalls fielen

dieselbe unter das Gesetz,

Laut Stndtrccht') wnren die Schenknngen in weitgehender

Weise gestattet und dic Fähigkeit dazu nur untcr gewissen

Bedingungen eingeschränkt. Verschiedene Gründe, welche weiter nnten

dcs näheren ansgcführt werden, haben den Rat veranlaßt, die

Schenkungen unter Lebendigen gesetzlich näher zu fixieren; es

wurde deshalb eine Kommission eingesetzt, wclche über diese

Angelegenheit einen Entwurf auszuarbeiten und vorzulegen hatte.

Der Entwurf beschränkt zwar prinzipiell die Zulässigkeit dieser

Schenkungen nicht, knüpft aber die Gültigkeit derselben an eine

Reihe von Formalitäten. Am 30. Juni 1756 wurde der Entwnrf
dem Rate vorgelegt :

1) Die Gabungen untcr Lebendigen mit oder vhne Bedinge
und die Leibdiuge iu der alten Landschaft sollen in

Zukunft vor dem täglichen Rat, in der neuen Landschaft,

welche der Wadtvrdnnng nicht unterworfen ist, in dem

Gerichtsort des Wohnsitzes des clonätoris homologisiert
und bekräftigt werden.

Z) Da zur Gültigkeit einer Gabung die Annahme des

clonätorii erfordert wird und die Aufrichtigkeit derselben

dargethan werden muß, so soll nicht nur der ciovntor
sondern auch der cionatarius, sei es persönlich oder

dnrch einen dazn ermächtigten Anwalt, vor dem Rat oder

vvr Gericht erscheinen. Die Gabnng soll allsdann in
dem Ort, in welchem der clovätor seinen Wohnsitz hat,
öffentlich kund gegeben werden.

Dieser Entwurf wurdc vom Rat gutgeheißen nnd znm
Beschluß erhoben nnd dnrch Gcncralmandat dem Lande bekannt

gegeben"). Der Rat motivirt seine Stellungnahme damit, daß die

') Munizipale HS, 851 ss,

^) Ratsmanual vom 80. Juni 1756,

h Mandatenliuch VIII, lol. 204 » - 206.
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Erfahrung gezeigt habe, welche Nachteile die Nichtöffentlichkeit der

Schenkungen nnter Lebendigen mit sich bringe, nämlich einerseits
die Benachteiligung der Gläubiger, ivelche in gntcm Glauben ihr
Geld ansleihen und nachhcr sich dnrch die Schuldner benachteiligt

sehen, wenn letztere dnrch Schenknngen, welche sich der Öffentlichkeit

entziehen, den Vermögenswert ihres Besitzes herabmindern,
anderseits die Erbschleicherei und Geschcnkhaschcrci, ivelche durch

Schmeicheln die Gnnst, besonders von guten und einfachen Personen,

zu erhaschen weiß, nm sich dadnrch Vermögensvortcile, in

Form von größeren oder kleinere» Schenkungen, zn verschaffen.

Es sei von allgemeinem Nutzen daß, solchem Gebühren ein Riegel
vorgeschoben würde; dics könne am besten dadnrch geschehen, daß

die Schenkungen mit dcr Öffentlichkeit bekleidet würden. Dcr
Rat beschließt ferner, daß wenn dic oben angcgcbcncn Bestimmungen

nicht befolgt werden, die Schenkungen nnter Lebendigen

als ungültig und als widcrrufbar anzusehen seien; als gültig
können dieselben nur anerkannt wcrdcn, wcnn sie als clotatioues
mortis causa, gelten könne».

Von obiger Bestimmung sind ausgenommen die Gabnngcn
durch Ehetage und Ehekontrakt, bezüglich welcher das Stadtrecht >)

unverändert bleibt.

Der Rat schärft schließlich dcu Landvögten ein, die Ausführung

dieses Reglements zu überwachen. Dasselbe soll ins Schloßbuch

eingeschrieben werden.

Mit vorliegender Bestimmung war im wesentlichen das

Prvgramm der Regierung in Bezug auf dic Erwerbsfähigkeit der

kirchlichen Genossenschaften erschöpft. Erwähnung verdient noch

ein Anzug der heimlichen Kammer bezüglich der Klostervögte.
Diese waren laut früherer Verordnungen der Regierung dafür
verantwortlich, daß die anfgcstellten Verordnungen befolgt würden.

Auf Anregung dcr heimlichen Kammer sollte dic Beratung der

Stellnng und der Befugnisse der Klostcrvögte einer Kommission über-

') Municipale 351 und 356,
2) Ratsmanual vom 26, Januar 1673 u, a,

') Projekt des heiml, Sonntags 1756 I, «. lol., 324 s; Osterprojekt
1757 l, «. lol, ,325 b.
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wiesen werden. Welches Ergebniß daraus hervorging, konnte

nicht festgestellt werden; ohne Zweifel mußten die Klostcrvvgte

für deu Rat den Hauptanhaltspnnkt bilden, nm die erlassenen

Bestimmungen durchführen zn können.

Daß der Rat nach Möglichkeit bestrebt war, seine

Bestimmungen durchzuführen, ersehen wir aus dem Ratsmanual und dem

Amortisationsmanual. In den Jahren 1768-70 wurden die Klöster

der Reihe nach vor die Amortisationskammer citiert, um über

ihre Erwerbungen an Liegenschaften, Spezifikation der liegenden
Güter und nicht amortisierten Zuwachs Aufschluß zn geben

Die Thätigkeit der Amortisationskammer können wir bis zum 12.

Dezember 1797 vcrfvlgen. Aus dem Ratsmanual ersehen wir,
daß der Erwerb durch Kauf, Schenkung, Testament, Tausch der

kirchlichen Korporationen, sowie Stiftungen zu Gunsten derselben,

an obrigkeitliche Genchmignng geknüpft waren, und daß für
amortisierte Güter das su« morticinii erhoben wurde. Dic Thätigkeit
des Rates in dieser Beziehung erstreckt sich laut Manual bis

zum 2. Mai 1797

Die Behörde, welche den größten Einfluß auf dic Entwicklung

des kirchlichen Vermögensrechtes ausgeübt hatte, nämlich die

heimliche Kammer, tritt nachweisbar im Jahre 1773 zum letzten

Mal auf und zwar mit einem Projekt der Reformation der

geistlichen Orden ^). Bekanntlich wurde im Jahre 1773 der Jesuitenorden

von Papst Clemens XIII, aufgehoben. Die heimliche Kammer

macht diesbezüglich dem Rate Vorstellung „iotuitu abstellung

einiger geistlichen orden, wie letzhin in ansehung dcr Patres
Jesuiten geschehen." Und ferner „ob denen Professen, so Profession

gemacht und nachwcrts vermögen päpstlicher Bull sccularisicrte
Priester wvrden, vb nicht zn providieren wäre, zn vorkommung
Processen, vb solche reformirte geistliche ihr erbtheil cpus, secu-

larisierte im fall ansprechen könnten" Die Angelegenheit wnrde

an eine Kommission verwiesen. Über den Ausfall der Beratungen
konnte nichts ausfindig gemacht werden.

') Amortisationsmanual lol, 117-125. Vgl, Amortisationsmanual vom
14, Januar 1796, lol. 134.

°) Ratsmanual lol, 238.

Weinachtsprojekt 1773, I, o, lol, 375
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Die neuere Gesetzgebung seit dcr helvetischen Republik.

Das geltende Recht.

Die nenerc Gesetzgebung, welche mit der Errichtung der

helvetischen Republik beginnt, bedeutet sür dns kirchliche Vermögensrecht

dcr Schweiz überhaupt einen vollständigen Bruch mit dcr

Vergangenheit, Das Kirchcngut wnrdc scqucstrirt'), das Vermögen

der Klöster und geistlichen Stiftungen nntcr die Vcrwaltung
der Civilbchörde gesetzt -), das Kircheugut als « proprietv nntio-
nale » erklärt. In Freiburg wurden zn gleicher Zeit auf Grund

dieses Gcsctzcs vvn dcr LKnindrs ä<lininistrativs Bcrwaltcr für
dic vcrschiedcncn Klöstcr ernannt"), Bald darauf ivnrde das

kirchliche Vermögensrecht durch das Gesetz vvm 18. September
1798 geregelt 4):

« Les Conseils legislätils, eonsiäernnt gue ls, nouvelle
constitution exigs ä'npportsr äes enängeinens etnctiees nux

corporntions religieuses, consiäsrant ä'uv äutre gu'il läut
pourvoir eonvsnnblsmsvt n I'svtrstisn äe leurs inembrss, g,p> es

avoir äeelnrs 1'urszenee, orclonnsnt:
Les couvens, äkbäves et untres communsrutes relip^ieuses

äes cleux sexes, tnnt regulieres gue eolleginles, penvent eon-

tinuer Z, exister sous Ig, protection äes loix nnx conäitiovs
suiväntes :

1, Les couvens et eommunantes reßulieres ne pourront
plus, su preserit äs Ig, loi äu 19 suillet, recevoir, ni noviees
ni prolesses.

2. Les cominunnutes eollegigles, guxguelles sont imine-
clintement gnnexsss äes konctions pg.8t«rg,Iss, pourront, en

eas äs vgennce, repourvoir leurs eures äe vouven.ux meinbrss
ä'gpres Iss regle« czui leur seront preserites par une loi.

') Lnllstin »lli«i«l I, p, 373 ff. (Gesetz vom 8, Mai 1798).

') Suiistin I, p. 120, (Ges. vvm 12. Juni 1798).

') Luiistin I, p. 122. S. das Nähere im Kap. IV: Verwaltung der

Kirchenvermögens.

') Luiistin I, ,> 339 ff.
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3. Lös Kisns cls toutss Iss eorporations rsliZisusss ei-
ässsus ässignsss sont äss ä prsssnt äeclarees proprists natio-
nale, Le es clispositik sont excsptees '), jusqu'ä nouvel «räre,
Iss communautes colleiziales mentionness ä I'artieis prececlsnt,
auxqueües sont immeciiatsinent annexees 6es konctions pasto-
rales,

4. (juoiqus tons Iss Kiens des eorporations rolißieuses
ci'l1es:»8 äesignsss soient cleclarss proprists nationale, nean-
inoins ckaqus couvent, ekapitre ou abkavs eontinuera a, souir
cies rentes et rsvsnus autorisss par Is, loi, sn tant que l'exi-
izero, Io, neeessite cl'un entrstien eonvenaKIe et ciseent pour
leurs meinkres, le tout sous lä survsillanes et l'aäministration
clu Muvsrneinsnt,

5. On continuera cle pavsr, oomme par le passe, les

pensions viaZeres qui pourraient appartenir a quslqu'un cies

incliviclus, membres ä'une communaute religisuss et «n clispo-

sera äes koncls cl'oü pioviennent oes pensions, ä'apres ls, ts-
neur cles eontracts <:«nclus ä cet eklet,

6. Lo, ekambre ackninistrative äs ckaqus canton äans

lequel se trouvent clss couvens «u quelqus autrs gsnrs äs

eorporations relijzisuses, pourvoira ä Ia regis äs Isurs Kisns

au noin cls I'Ltat '),
Das Gesetz wurdc am 23. November 1798 allen Klvstern

offiziell mitgctcilt. Dasselbe enthält ferner folgende einschlägige

Partien:
« Les OKamKrss aäininistratives qui u'ont pas eneore

envovs les lnventaires äes couvens ete, situes äans Isur arrou-
clissement, seront tenuss äs Iss expeäier avant Ia Ku äu mois
6e novsmkrs au ministrs äss tinancss (tit, II, 8set. I § 1).

« Lous les intenäans «u reoeveurs äes eouvsus ete.
institnes par Iss lükamkrss aäministrativss rsnäront äes

comptes aecompsgnss cl'un tableau complot äe I'economie
äu couvent, ckapitre ete. qui leur est eontis. (tit. II. Leet. I Z 2).

') Ferner waren ausgenommen « Iss oouvsnts strkrngsrs posssgänt
öss bisn» sn Uslvstis, äont Is« biso« no öoivsnt pss Strs s«<znsstrss,
msis gont, I'älisiiatlo» est sepsuelirnt prokibes » (IZuIIstiri I, p. 53).

') UuIIstiu I, p. 448 sf,
^
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Des que le mioistre äes tinnnces äur«, un nppsrc^u

Zeneral et, complst äs tnus les bisns äes couvens, äe leur
etenclue, situativ« st procluit, il äresserg, nn etat äes som-

mes et äes tournitnres qui seront inclispevsables pour clonner

une dounets subslstunce o,ux eeclesiästiquss qui preterent cle

vivre snsemble et nour paver les pensions ö ceux qui pren-
nsnt le narti cle se retirer ä» eouvsnt, II »ssignero, n ckäque
couvsnt et communsute et ö ck^que psnsionnäire le tonäs

cluqusl il lui sersc lourn! Ia sudsistnnce, (M 5-7).
« ?«us les couvens, elmpitres, communuutes ecel^ias-

tiques qui seront eonvaineus psr I'eviäencs clu tnit, «u psr
le propre äveu äe leurs insmores ä'nvoir sousträit äes eltsts,
äss titres, äu numeraire ou toute nutre mo,tiers cls vg,leur,

seront invites en un seul et meine )onr ö remettre les clits

eitets ete, ü l'intenäänt clu couvent, nomme pur les (ÜKxunbres

irclministrntives cläns le terms cls quin?« )«urs,
« Ls Direetoire exeoutit oräonners, les recnerckes les

plus exactes nupres äe tout couvent etc, qui est soup^onne
cl'nvoir sousträit cies ettsts, titres, «bjets äe vsleur etc, Les

meines, ekg,noines ou irutre« memdres äe oommunäutss reli-
gieuses qui clepuis lo, leves äes inventäires, anront soustrgit,
nlisns ou clilopiäs äs leurs bisns, seront soumis äux msmes

äispositions (tit. II, 8ect. II, Z I, 4, 5),

In ihrer ganzen drakonischen Strenge ließ sich diese

Gesetzgebung nicht lange aufrecht erhalten, Sic wnrde zum Teil schon

von der helvetischen Tagsatzung vom 24. Oktober 180l
durchbrochen, welche festsetzte: „dic allgemeine Versiigung über das

Kirchenwcsen kommt der gemeinsamen Regierung, die besondere

Anwendung derselben aber den Kantonsbedörden zu, in so weit

nämlich beides von der weltlichen Gewalt abhängt," Unter das

Kirchenwesen fällt neben anderen Sachen „die Aufsicht über

Kirchengüter." (Helvetische Tagsatzung W 5 und 23). Nnch

dem Rcding'schcn Entwurf einer helvetischen Verfassung vom 27.

Febrnar 1802 wird „dcu Kirchcn bcidcr Glaubensbekenntnisse,
den geistlichen Korporationen ihr Eigentum durch die Verfassung

zugesichert." (H 7). Auch die zweite helvetische Verfassung

vom 2. Juli 1802 anerkennt implicite ein kirchliches Vermögens-



recht (Hß 61-63), verwirft aber die Mäßigkeit der todten Hand
durch dic Bcstinnnnug, daß „kein Grundstück für unveräußerlich
erklärt werden kann," (A 10). Ferner kann kein Grundstück mit
einer immerwährenden Abgabe belastet werden. Alle Abgaben
dieser Art, namentlich die Zehnten nnd Grundzinsen sind loskäuf-
lich (ßß 10 und li). Der Loskanf dcr Zehnten und Grundzinsen
wurde ebeufalls durch die Mcdiationsakte (1803) gesetzlich festgelegt

').
Dnrch die Mcdintionsacte wnrde dcn Klöstern ihr Vermögen

zurückgegeben -) Im Kanton Freibnrg wurde der frühere
Zustand zum großen Teil wieder hergestellt, die Klöster reintcg-
rirt, die Aufnahme von Novizen freigegeben nnd den kirchlichen

Genossenschaften ihre Verwaltung zurückgegeben. Dagegen blieben
die Abgaben, welche die Klöster vor der helvetischen Revolution
an den Staat zu leisten hatten, bestehen Ferner wnrde der

alte Klostervogt, welcher jetzt „Pfleger" genannt wnrde, wieder

zu Ehren gebracht. Diesen Pfleger mußten sich die Klöster ans
dcr Mitgliedern des kleinen Rats wählen. Ein Beschluß vom
16. September 1805 stellt die Bcsugnisse dieses Pflegers, wie

folgt, fest 4):
H 1, O'apres le preserit cke« aneiens reglemens encore sub-

sistants ckans es canton, les ^vovers (ktlsjzer) ckes eou-
vens sont snvers le couvent qui Iss a ckoisis ckans Is
ineine rapport qus eelui ck'un eurateur snvers son pupills,
avee Ia ckiiZsrenes qu'ils n« sont point «Karges cke l'ack-

ministration ckss biens cku eouvevt. Ln consequenee les

couvens no peuvent passer aueun contrat un peu con-

sequont, relatii ä leurs toncks, ni intsnter cke proces, seit
comme ckelenckeur, soit eomme aeteur, sans v avoir ^ts
autorises par Isur ^.vover (?tleAer). Iis ns peuvent a

') ^.sts cks msäiation okg,p, V. 8 LI. Vgl, Gesetz vom 18. Januar
1804 im IZnIlstin äss Iois clu eanton cis I?ribonrg I, p. 249,

2) Oliäp. XX, titrs III, ärt. 1 : « 1,ss bisns si-äsvÄNt äppärts-
nant äux «ouvsnt» Isur sont rsstituss, soit <zus «es bisns soisnt situss
llans Is rusms «anton nn cZuns un autrs, »

') öullstin äss Iois I, p. 61 u, 258 ll. IV, p. 260.

') IZnIIstin äss iois III, p. 195,



— 116 —

plus torte raison ni smpruntsr ni realiser äes capitaux
sans cette autorisation.

§ 2, Lorscju'uns ciireetiun on autorisatiou est, ckemanckee g.

I'^vover (?lleger) ck'un couvent ckans I'un «u l'autre cies

eas susmeutionnss, ii cioit en reterer au ?etit Conseil

et attenckre sa ckeeision, si Ia guestion concsrns un tonck,

capital ou ci,oit perpetuel ciu couvent, Dans les ques-
tions par contre cie simple aciministration, qui n'ovt
rapport qu'aux truits et rentes appartenants au couvent,
I'avover, peut, 6s son 01161 cionner Ia clireetiou «u uuto-
risation ckemanckee, ou on reterer au ?etit-0onseil, s'il
le preters.
Durch diese Bestiunnuug wurde im wesentlichen die frühere

Gesetzgebung bczüglich der Handlnngs- nnd Erwerbsfähigkeit der

Klvster wiederhergestellt. Jede Handlung vvu vermögensrechtlicher

Wirkung war an die Zustimmung des kleinen Rates gcbnn-
den.

Im Jahre 1814 wurde die Mediationsakte aufgehoben, den

Kantonen ihre frühere Souveränität uud die Freiheit, ihre frühere
Verfassung wiederherzustellen, zurückgegeben '). Der Bnndesvertrag
vom 7. August 1815 2) garantirt den Klöstern uud Kapiteln ihr
Bestehen und ihr Vermögen mit dcr Bcstimmung, daß dasselbe

den gemciucn Abgabcn unterworfen sein solle, wie jeder andere

Privatbesitz. Das Nähere übcr dic Bcrwaltung des Kirchcngnts
wurde durch die nene Verfassung vvn 1816 ") nnd dnrch das

Gesetz vom 20 Dezember 1831 geregelt').

Im Civilgesetzbuch des Kantons Freiburg °) ist dic Hand-

'> SuIIstin des Iois VII, x, 107 K,

') ?Ä«ts tsäsräl 8 12 : « I^'sxistsnos cks« «ouvsns ob «iiäpitre» «t
Iu sonssrvstion äs Isurs proprists«, sn tä„t c^u'slis äspsnä äss Muvor-
neinsnts äss santons, sont garantis», Oss bisns sont sussls äux impöts
st «ontributions publio,n«s, oomms touts autrs proprists psrtisuiiors »,

LuIIstin VIII, p, 85,

Oonstitntion st Iois orAg,nio,nss, äs lä vills st rspubiiqus äs

I^riKourz, I^iibon,^, l816, p, 125 ll,
') SuIIstin XIV, p, 161,

(^ocks civil äu Läntuii äs I^ridourA, 1834 il.
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lungsfähigkeit dcr kirchlichcn Gcnossenschasten durch die folgenden
Bestiimnnngen geregelt:
§ 13,,,, les coro« cls päroisso,.,,. los eorporations et commu-

nautes i <>IiA!su?es, les konrlations <Is cbarite et en gene-
ral tontes !es ossociations et tous les etablissements
äestines ä etre perpetue^, et qui ont un but expresse-
ment avoue par le Gouvernement ou qui en sont recnn-
nu« nsr Is fält, sont äes personves inoräles, soumises

sux Iois civiles cläns tous les actes cle lä vie civile; ellss
ne peuvent toutekois se livrer a ces actes qu'avec l'nu-
torisntion requise et cläns los limites et korinss prsscri-
tes par les Iois, orclonnänces, reglsmens, Statuts et
actss cle konclstion qui leur sont rslatiks.
Die Stiftungen zu Gunsten der kirchlichen Genossenschaften

sind durch folgende Bestimmungen geregelt:
§ 848, On peut pär äisposition cle clerniere volonte toncler

äes etädlissernents, äestinss ä etre perpetues clans cles

vues cls religion, cls ckarite,
§ 849, On psut konclor ces etsblissements en kaveur.,,, ä'une

paroisse,,.. «u cl'uns clässe cls psrsovnss,
§ 850, Oes tonäations ne peuvent ävoir cl'ettet, qu'äutänt

qu'elles sont approuvees par le Lranä Conseil sur la

proposition clu Lonseil ä'Ltat. Les konäatinn« äont
I'äpprodätion n'ä pas ete äemanäee äans I'nnnse clss

lä pudllcätion äe lä clisposition äe ilsrniers volonte, pär
laquelle süss ont sts kälte«, sont cacluquss et leur odset
äcoroit äux neritiers,

§ 851. Les konclatioos minimes, käites äans les vuss äs piete',
telles que sont les konästinns äs rnssses «u ä'avuivsr-
säirss, n'ont päs dssoin äs I'äpprodätion msutionne's a

I'ärtiels preeeäent.

In Bezug auf das Erbrecht der Klöster und auf die Schenknngen

an kirchliche Genossenschaften wurde Folgendes bestimmt:
§ 9. Les regle« relatives a I'ouverture äe lä Succession äss

personnss qui sont entre'es ääns un «rärs inonastiqus
ou äsns uns eorporätion religisuss, et a lä capaeitö' äs

') Osorst äs proiuulKätion äu «oäs sivil, livrs III.
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c68 per8«nne8, soit äe 8vce^er, 8oit äs äisposer äs leuis
bisn8, 8srout etnblieü clan« uns loi speeiule; su ätteuäävt
Is8 rsZIsmöu8 et U8sgs8 existäns ü cs suM sont inuiu-
tSNU8,

Lont äU88i provisoirement mg.ioteiiU8 >S8 rs!zlemeu8 st
U8SSZS8 cpui limitsnt lä cäpncite lls8 orclre8 Ui«na8tigue8
et äe8 corporations rellizieuses äe 8uceecler et äe recu-
voir äe« Iiderä!its8, 8oit ü titrs sivgulier, soit Z, titrs
uuiver8el.
Das in Aussicht gestellte Gesetz über die Handlnngs- und

Erbfähigkeit der Klosterlcutc ist uie erlassen ivorden; dagegen

wnrde die frühere Gesetzgebung bczüglich dcr kirchlichcn Genosscn-

schnftcn nls vor dcr Hand zu Recht bestehend erklärt. Eine Än-

dernng in dieser Beziehung, abgesehen von dcr vorübergehenden

Aufhebung der Klvster nnd dcr zeitweiligen Jnkvrporirnng des

Kirchengnts durch die Regierung von 1847, worüber sogleich das

nähere, trat nicht ein. Im Gegenteil wurden diese Bestimmungen
in den Jahren 1858 nnd 1859 erneuert und bilden, ivie wir
weiter unten sehen werden, noch hente geltendes Recht,

Ein Eingriff in das Vermögensrecht der kirchlichen

Genossenschaften geschah durch die Regierung von 1847, Diese hob

zuerst eiue Reihe vvn Klöstern auf, verbannte dieselben aus dem

Kanton und sprach denselben das Recht, Liegenschaften im Kanton

zu erwerben, ab. Die Güter, soivohl Mobiliar^ als Jmmobiliar-
gut der aufgehobenen Klöster, wurden als Staatsgut erklärt und

sequestrirt '). Diese Güter wurden der Civilverwaltnng unterstellt

'). Bald darauf wurde durch die nene Verfassung vom 4.

März 1848 sämmtliches Kirchengut unter die Staatsverivaltiing
gestellt ^). Schon am 30. März wurden die noch übrig gebliebenen

klösterlichen Genossenschaften teils sofort, teils « pnr extino
tiou » aufgehoben') und « Iss bisu8, lneubls8 et immeuble8
äe8 c«uvsnt8 et moi8«UK religieu8S8 8su8 äistinetion 8ont

') SnIIstin XXII, p, 15. Dekret vom 19. November 1847.

') SuIIstin XXII, p. 22. Dekret vom 2g, November 1847.

Oonütitution us 1848 l S,K 84 uncl 92,

4) LuIIstill XXIII, p, 35.
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reunis su ckomgiue cks l'Ltnt nour strs consnores ä un« äes-
tiuntiou ck'utilits pul,liqus, » Für die Mitglieder dieser Klvster
sollte eine Johresrcnte ausgeworfen oder andcrseitig für deren

Unterhalt gesorgt wcrdcn '),
Tic übrigcn Kirchcngütcr, mit Ausschluß dcr klösterlichen

Genossenschaften, blicbcn als solche bestehen, wnrden aber sämmtliche

dcr Civilvcrwaltnng untcrstcllt ').
Dieser Zustand dauerte bis znm Jahre 1857. Nachdem

dnrch Dekret vom 3. Jnni 1857 beschlossen war, dcn früheren
Rcchtsznstand in Betreff dcr kirchlichen Genossenschaften wicdcr
herzustellen, wnrdc cinc Kommission eingesetzt, welchc den Ver-
mögcnsstand dcr Klöster feststellen solle, unter Abzug der Bcrlustc
und der von der Regierung vvn 1848 aufgelegten Lasten, Hierauf

solle dcr große Rat das Weitere betreffs Rückerstattung des

Vermögens an dic betreffenden kirchlichen Korporationen verfügen

Diese Rückerstattung erfolgte durch Verfügung vom 3.

Dezember 1858 und 18, November 1862 an die bestehcndcn

Klöster; den Konvcntnalcn dcr anfgchobenen Klösterwnrde
cinc lebenslängliche Rente gewährt °). Die Vermögensverwaltung
wurde ebenfalls dcn kirchlichen Genossenschaften zurückgegeben,

vorbehaltlich dcr Aufsicht dcr kirchlichcu uud weltlichen Behörde
Die Bcstimungcn über die Erwerbsfähigkeit der kirchlichcn

Korporationen, wie sie heute noch gesetzliche Geltung haben, wurden

dnrch die Kvnventivn vvm 23. April 1858 zwischen geistlicher

und weltlicher Behörde nnd dnrch ein Circular der Regierung

an die Nvtare vom 31. Oktober 1859 festgesetzt').

Bezüglich des Kirchengutcs wurdc bcstimmt daß « ou eas

ck'sckäugs ck'iiumsublss, somms aussi pär Iss acc>uisit,i«ns quj

') UnIIetin XXIII, p, 35 uml 99,

^.gministrstion civile äes Kiens ckn oisi'KS: Luilstin XXIII,
p. 192 S.

') IZuIIetin ckss Iois XXXI, p, 81, 135 II,

') Bulletin XXXII, p, 95 lk, XXXIV, p, 212.

°) Über letztere stehe die « Convention » vom 26, November 1867

(IZuIIetin XXXVII, p, 117 lk.

°) Luiistin XXXI, p, 137 tl. ; XXXII, p. 36 lk. Das Nähere
unter Kapitel - Verwaltung des Kirchcngutes.

') IZuIIetin XXXII p. 39 und 210 S.
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sersient sugees ne'cesssires, eile (die mit der Verwaltung
betraute .Kommission) ävnns son prenvis sux suturites supe-
rieures.» (Convention § 8 tit, 4,)

Das Circular vom 31. Oktober 1859 enthält folgende

Bestimmungen :

Fl, La, menss spiscopsls, le seminsire et les sutres tonäs-

tions irvsnt une äestinstion specisle,.,, sont äes person-
nes morsles (^rt, 13 äu tüocle civil), Liles ns peuvent
se livrsr eomme teiles sux sctes äe Io, vis civils, cvns-

titusr KvpotKegus, scguerir... äes iinineuKIes, qus munies

ä'uns sutorisstion specisle äu Oonssil ä'Ltst, Ln sont
toutetois exooptes les Kiens cls ls tonästion Legelv, äont,

le L^° Lvegus äiocessiu est seul säministrstsur, en

vertu äu testsment äu äonsteur, äu 7 decomkrs 1837.

!z 2. Les monssteres rentres clans I'säministrslion cls leurs
Kiens psr I'srrets äu 3 äeceinbre 1858 (IZuIIetin XXXII)
ne peuveut äe mems ss livrsr s, sueun äes setss prs-
mevtionnes, ssns I'sutorisstion expresse äu Conseil ä'Ltst.
Lour entsmer un proess, resliser äes espitsux, passer
un eontrst importsnt relstit s Isurs tooäs, ils cloivent

etre munis ä'uns sutorisstion äs Iu äirection clss cultes

(^rrete clu 16 ssptsmbre 1805),
Lont ici psreillement rsppslees los clispositions äe I'srt.
9 äu äeeret äe Promulgation äu III livre äu Loäs eivil,
se retersnt sux Iois snterieures: s) Ln es qui concerns
lä ospscite äes personnes qui sont entrees dsns uns

eorporstiou religieuss reeonnue par I'Ltst, slles ne peu-
vent ni tsstsr («räonnsncs äu 20 soüt 1562) ni perce-
voir leur äroit ä'Keritsge et legitime, si ee n'est s titrs
ä'usutruitisrs et svec reversikilite eu tsveur äs Isurs
plus prockss psrsnts. (ivlunicipnle, toi. 221, msndst äu

18 äeeemkre 1640 ^), K) Ln cs gui eoncsrns Is, csps-
eits äss eorporations religisuses, äs recevoir äes like'-
rslites. ^insi Iss clonstions ns psuvsnt consister en

immeuKIes st sont äs nul sit'st, si slles n'ont ete pres,-

') Munizipale, Ausgabe von Schnell ß 404,
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lablement spprouvees psr l'sutorite' superieure, (^lsnclat
clu 11 msi 1651). LIlss ns cloivent point exeecier Ia

somms äs 200 ssns (750 Ir.) ^ sst, sffst, süss sont
toui'ours stipule'ss psr un notsire, qui sn transmet sopis
a Is äirection äss cultss ebarZse äe veiller a leur eapi-
tslisstion,
tÜs« clispositions sont psreillement applicables sux äots

apportees par les novices (msnclat clu 26 mars 1744)
saut? en ee qui concerns leur quotite, qui sera tixes par
Ia communaute comms avant 1848,

§ 3. I/autorisstion äu Conseil ä'Ltat, en ce qui concerns
l'autorite civils sst psreillement requise pour toute,.,.

sequisition ä'immeublss, constitution ä'Kvpotbeques etc.
äe Ia part clu Ven, OKapitrs äs 8t. Xieolas et äes ciit-

tersnte» tonclations enumeröss aux art, 1 et 10 äe l'arrete
äu 25 sout 1858 (IZuIIetin XXXII, p, 72), La com-
Mission äe surveillance cies biens äu Von. Obspitre
äsvrs etre munis ä'une semblabls autorisstion pour sgir
au nom äes bsneüces,,,, annexes a la mense capitulair«.

K 4. Luns Iss autrss benebcss ecelesiastiques äu csnton
äevront prncluiro, en contormits äss srt. 8, litt. 4 äs

ls convention äu 23 avril 1858, uns autorisation sps-
eials äu Conseil ä'Ltat, i'oints a cslls qni leur aurait
eis äelivrss par le L,"" Lvsqus äiocesain.
Die letzten Fragen vermögensrechtlicher Natnr bezüglich der

aufgehobeneu Klöster wnrden endgültig durch das Übcreiukvmmcn

vom 26. November 1867 zwischen bischöflicher Behörde nnd

Regierung geregelt'). Dcr große Rat bestätigte die « convention »

am 19. November 1867 und bestimmte bei derselben Gelegenheit

2): « ggnt tvrmellement abrogees,,.. geueralsmsnt toutss
Iss äispositions IsZislativss et aäministratives qui ne l'auraient
pas s'ts ciötinitivgment et qni seraient contraires aux ciroits
äs I'Lizliss sn cs qui concsrns la librs communication äs

l'autorite eeclssiastique avse Iss tiäslos, Is äroit ä'association,

') SuIIstin XXXVII. p, 147 L.
LuIIstiu i, v, p. 153.
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I« liroit ck'enseiZnement, en un mot, Is Pleins et entiers lidertö'
äe I'exsreiee äe Ia religion eätkolique. »

Damit ivaren die Fesseln von 1848 endgültig gebrochen und

der Kirche ihre Freiheit zurückgegeben. Auf einem Gebiete blieben

Beschränkungen bestehen, auf dem Gebiete des Vermögensrechtes

; das kirchliche Vermögensrecht befindet sich, wie vor dem

Zusammenbruch dcr alten Ordnung im Jahre 1789, in den

Fesseln der sogen. Amortisationsgesetze.

Anhang.

Im Anschluß an die Erwerbsfähigkeit der Kirche im Kanton

Freiburg svlleu einige civilrechtlichc Begünstignngcn dcs Kir-
chengutes erwähnt werden, nämlich die Immunität nnd die

Verjähr nngs frist, welche anch im Freibnrger Recht vorkommen.

Erstere hat ihren Ursprung in der Gesetzgebung der fränkischen

Könige. Während im römischcn Reiche die Kirchengiiter der

gewöhnlichen ordentlichen Besteuerung unterworfen waren nnd die

Kirche von ihrem Grund und Boden nur keine außerordentlichen
Steuern zu zahlen und die auf denselben lastenden
Dienstleistungen nicht zu tragen hatten, wnrden im fränkischen Reiche

die von den Königen an Kirchen nnd Klöster geschenkten Grundstücke,

sowie die deu Pfarrkirchen als Dotation angewiesenen Län-
dereicn vvn allen Abgaben befreit'), Diese Immunität wurde

durch die kirchliche Gesetzgebung geschlitzt nnd weiter entwickelt

uud erhielt fich bis in die neueste Zeit.
Diese Immunität der kirchlichen Genossenschaften im Kanton

Freiburg lätzt sich schon iin 12. Jahrhundert nachweisen, wv das

Kloster Häuterivo als von allen weltlichen Abgaben und vvm

weltlichen Gesetze frei hingestellt wird ^). Die kirchliche Gesetzgebung

für den Kanton Frciburg, soweit dieselbe znrückvcrfolgt
werden kann, betont das Prinzip der Immunität der Kirchengiiter.
So z. B. die ältesten nns überlieferten tüonstitutiones svuockäles,

') Silbernagel, Kirchenrccht' p. 682 ; Vgl. Friedberg, Kirchenrecht'

p. 474.

Dornum Zs ^iwripa,.., lidermn :rb omni «snsu st omni Iszs
läisäli isoiurus. (ltssusil äiplom, clu ciäntun cks l?ribourZ I, p. 8).
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im Jahre 1447, gesammelt von Bischof Georg von Saluzzo,
wclche viel älteres kirchliches Recht enthalten') und im Jahre
1494 veröffentlicht wurden, ferner die Ooustitutiouo« svuoclsles des

Sebastian von Montfaucon ^), welche die Bestimmungen seines

Amtsvorgängers wiederholen, dic Statuts, svnoclslis des Bischofs
Johann von Wattenwillcu, s, w,

Desgleichen anerkennt dcr Freiburger Rat die geistlichc

Immunität. Dies ergibt sich aus seinen eigenen Erklärungen
wo es heißt, daß cr bei seinen gesetzgeberischen Erlassen nicht

beabsichtige, die geistliche Immunität zu vcrlctzcn, sondern dieselbe

durchaus „iu Obacht" nchmcn wolle. Die heimliche Kammer
erklärt °), Steuern und Abgaben sollen vvn den Gottesgliedcrn nicht

erhoben wcrdcn, es sci dcnn in dcr höchsten Not und nach vvr-
hcrigcr Bcrciubarung zwischen dem Venner nnd den Vorstehern
der Gottesglicder.

Die Immunität siel dem modernen Rechtsstaat und den

veränderten vvlkswirtschaftlichcn Verhältnissen znm Opfer; einzelnes

z, B. Befreiung von Grundsteuer fiir Kirche, Kirchhöfe n, f. w.
und von Gebäudestencr ist übrig geblieben,

Einc weitere civilrechtliche Begünstigung des Kirchengntes,

wclche anch im Frcibnrgcr Recht vorkommt, ist dic

Verjährungsfrist. Im römischen Recht betrug die Verjähruugsfrist
30 Jahre und wurde für Ersitzung von unbeweglichen Sachen der

Kirchc auf 40 Jahre ausgedehnt. Durch Gewohnheitsrecht wnrde

seil den Glossatoren die Verjährungsfrist auf 44 Jahre erhöht.
Dcr römischcn Kirche im engeren Sinne war schon früher dic

100 jährige Frist zugestanden; diese wnrde anch auf andere

Kirchen ausgedehnt.

Daß die hundertjährige Verjährungsfrist in Freibnrg früh

znr Geltung gekommen ist, ist cine begründete Annahme. In

Oonstitutious» svrxxiäiss sssissis st spisoopätus l^susännsnsis,
Luz6uni, 1494 kol, Llä - O« irnmunitats soolssisrum st slsrioorum st
bonorum sorumZsm.

Oonstitutionss svnociäiss. (?sbsnnäs, 1523 n° 32,

Ltätutä svuocläliä, Vssonticms, 1625 n° 22.

Ratsmanual vom 17. Juni 1631,

°) Projektbuch, Weinachtsprojekt 1707, KI. 203».
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einem Sammelbande') von Gesetzen, welcher Mitte des 16.

Jahrhunderts entstanden ist und älteres Rechtsmnterial zusammenstellt,

ist eine Bestimmung enthalten, welche besagt, daß „obwohl
die Verjährung sich auf weltliche Güter erstreckt, so hat dieselbe

für die geistlichen Güter nicht statt. Doch wenn für die geistlichen

Rechte hundert Jahre nicht erfordert wird, so mag die Verjährung
stattfinden." Seit dem 16. Jahrhundert spätestens besteht in

Freibnrg die hundertjährige Verjährungsfrist für das Kirchengut.

Dieselbe hat in verschiedene Vorentwürse °) zur Munizipale
Eingang gefunden uud wurde durch letztere gesetzlich sanktionniert"):
„Alle die giiter, so den kilchen, stiften oder anderen gotsglideren,
klvstern, Pfründen nnd spitälen ingelybet und dero eigen sind,

wann si schon dnrch andere Personen, denen si genutzen und

genießen undergebcn nnd zeverwalten beuolhen scind, mehr dann

drnßig jähr besetzen und ingchebt worden, sind dennocht der

Verjährung nit underworfen deswegen, das si selbigen Personen nit
eigenthumblich zugehört, sunders si allein die Nutzung darvon

haben sollend, es sye dann das etwan einer ein stuck für sein

eigcnthumb hundert jähr beseßen habe, in sollichem val soll ein

solliche hundertjährige posseß dem besitzer gelten und kraft haben

vermög der geistlichen rechten."

Im heutigen Recht sind dicsc Bestimmungen weggefallen,
und unterliegen die kirchlichen Genossenschaften dem gemeinen

Recht 4).

') I^szislätion st vkrristss XIll lol. 199s,.

2) Projekt Gurnel. (^sgislätlon st vkrristss XIV, lol. 99b); Projekt
Techtermann lol. 89 u. s, w.

Munizipale, Ausgabe von Schnell S 458,

') Oocls oivii 8 2123.
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Zweites Kapitel.

Subjekt und Charakter des Kirchenverinögens.

Die Frage, wer juristisch als Rechtssubjekt des Kirchenverinögens

zu betrachten ist, ist soivohl iin kirchlichen als im bürgerlichen

Recht eine kontroverse. Die Streitfrage des Eigentums
am Kirchenvermögen ist alt; dieselbe ist anch wieder in der neueren
und nenesten juristischen Literatur') wiederholt behandelt worden,
und wird auch je nach dem Standpnnkt der Verfasser verschieden

beantwortet.

Das kirchliche Recht gibt auf die Frage, wer theoretisch als

Subjekt des Kirchenverinögens zn gelten habe, keine direkte

Antwort ; die kirchlichen Rechtsgucllen enthalten vielmehr nur
gelegentliche Äußerungen, auf welchen dic verschiedenen Theorien
aufgebaut werden. Ob dieses Subjekt das einzelne kirchliche

Institut, Diözese, Kathedrale, Pfarrkirche, Bencfizinm, Dom- oder

Kollegiatkavitel, Kloster u. s. w. lJnstitutentheorie), oder die Ge-

sammtkirche, (Gesammtkirchentheorie, welchc in der Gesammtkirche
das Subjekt alles kirchlichen Eigentums erkennt) ist, bildet den

Gegenstand der Kontroverse; doch ist, um dies hier gleich

beizufügen, die Jnstitutentheorie, welche in den einzelnen kirchlichen

Instituten den Rechtsträger des Kirchenvermögens sieht, die in

Theorie und Praxis überwiegend angenommene.

In der älteren kirchenrechtlichen Literatur werden noch als

Eigentümer der Kirchengutes bezeichnet Gott, Christus, die Heiligen,

die Armen, der Papst, die Bischöfe; diese Ansichten, welche

voll vereinzelten Autoren noch in der neueren Literatur verteidigt
werden, können als rechtliche Theorien nicht in Betracht kommen °).
Sie haben insofern Beachtung gefunden, als dadurch zum Ausdruck

gebracht wird, daß das Kirchengut in besonderer Weise

Gott geweiht, aus Verehrung gegen die Heiligen geschenkt, zum

großen Teile zur Verwendung für die Armen bestimmt, dem Ver-

') S, die Literatur bei Friedberg, Kirchenrechtp, 488.

') S, die Kritik dieser Theorien bei Meurer, der Begriff und

Eigenthümer der heil, Sachen I, p, 305 ff.
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fügungsrecht dcr Kirchenoberen unterstellt ist '); daraus kann aber

keineswegs ein Eigentumsrecht abgeleitet werden.

Auch die neueren Theorien welche entweder in der
Nation oder im Staat, in dcn Landeskirchen, in dcn bürgerlichen
Gemeinden oder besonders in den Kirchengemeinden die Eigentümer

des Kirchengutes erblicken, sind zum großen Teile
aufgegeben. Nur letztere Theorie, welche die Kirchgemeinde als Rechts-

snbjckt des Kirchenvcrmögens hinstellt und welche auch von
einzelnen katholischen Rechtslehrernvertreten wnrde, sindet noch

immer, speziell unter den protestantischen Juristen, Anhänger;
dieselbe ist aber auch von den berufensten Vertretern des

protestantischen Kirchcnrechts, wenigstens hinsichtlich des katholischen

Kirchengutes, fallen gelassen worden; in der Schweiz allerdings,
wie wir es sogleich sehen werden, sindet diese letztere Theorie
noch entschiedene Vertreter.

Die beiden Theorien, ivelche in der heutigen Kirchenrechtswissenschaft

noch ernstlich in Betracht kommen, sind also die Ge-

sammtkirchentheorie und die Jnstitntentheorie ^). Und diese beiden

Theorien schließen einander nicht aus, sondern, richtig aufgefaßt,

ergänzen sich gegenseitig. Nach den Vertretern der ersteren

Theorie ist die Kirche als Anstalt Eigentümerin des gesamm-

ten Kirchengutes. Aber wie die allgemeine, über den Erdkreis

ausgedehnte Kirche in Wirklichkeit räumlich nicht als Eine
fichtbares Dasein hat, sondern nur in ihren einzelnen Kirchen nnd

Anstalten wirklich ist, so existirt das Kirchenverniögen gleichfalls
nur dadurch, daß es mit den einzelnen Kirchen und Anstalten,
durch welche die allgemeine Kirche in Wirklichkeit tritt, verbunden

ist. Die einzelnen Anstalten und Kirchen iverden daher in den

Quellen neben der allgemeinen Kirche als Eigentümer im rechtlichen

Sinne des Wortes bezeichnet; denn sie sind solche, weil ihr
Eigentum zugleich das Eigentum der allgemeinen Kirche ist und

nur ein solches sein kann, da die einzelne Anstalt oder Kirche
eben selbst nur au dem von ihr eingenommenen Orte die dort

Hermes, Kirchenvermögen im Freib. Kirchenlexikon VIP p, 763.
Über die sog. publicistischcn Thcorien Meurer, I, «. p, 312 il,

2) Walter, Brendel, v, Lnvigny,
Hermes, Kirchenvermögen im Kirchenlexikon VIIp, 696 ll.
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ins sichtbare Dasein getretene allgemeine Kirche ist, je nach der

größeren odcr geringeren Vollkommenheit, mit welcher die Einzelkirche

die Merkmale der allgemeinen Kirche in sich vereinigt
Die Einzelkirche odcr Anstalt ist also nach der Gcsammtkirchen-

theorie juristische Persönlichkeit, Eigentümerin, nur nicht in ihrer
Eigenschaft als besonderes Institut, sondern als Verwirklichung
der allgemeinen Kirche an dem besonderen Orte. Andererseits
erklären die Vertreter der Jnstitutentheorie ausdrücklich, daß die

Eiuzelkirchcn keine in fich abgeschlossenen, für sich allein bestehenden,

absolut selbständigen Rechtssubjektc sind, vielmehr nur dadurch

rechtliche Existenz haben, daß sie zn der allgemeinen Kirche gehören

und sich ihrer Verfassung in jeder Weise unterwerfen; daß

sic, weil ihr Zweck die Revresäntanz der sichtbaren Kirche nnd die

bleibende Erfüllung ihres Zweckes ist, nur erwerbsfähig sind zu
dem allgemeinen kirchlichen Zwecke, daß ihr Vermögen schlechthin

Kirchengut ist, welches bei dem Eingehen des Einzelinstitutes, bei

dessen Abfall von der Kirche in die Disposition der allgemeinen

Kirche kommt

Die beiden Theorien lassen sich in einer Weise kombiniren,

welche dem Charakter beider Rechnung trägt. Es ist klar, daß
die Gesammtkirchenthcorie dcm Wesen und der Verfassung der

Kirche am meisten entspricht, und daß sie namentlich auch eine

tiefere Erklärung bietet für das Verfügnngsrecht des Papstes
über das gesummte Kirchenverniögen, sowie der Bischöfe über

das Diözesankirchcngnt und für die bis zu einem gewißen Grade

vermögensrechtliche Unselbständigkeit der Einzelkirchcn und Institute.

Dagegen vindizirt die Jnstitutentheorie den einzelnen Instituten

einen prägnanteren, juristisch leichter defiuierbaren Charakter;

die einzelnen Jnstitnte sind auf dem Boden dcs Rechts

feste, abgegrenzte Eigentnmssubjekte und haben, soweit nicht durch

allgemeine Kirchengesetze beschränkt, relativ weitgehende vermögensrechtliche

Selbständigkeit und Anspruch auf einen gesetzlichen

Vertreter. Letzterer Auffassung entsprechen die Rechtsquellen

ungezwungener : dieselbe anerkennen die verschiedenen kirchlichen Jnsti-

') Hirsch et, Das Eigenthum am kathol. Kirchengute, im Archiv f.
kathol. Kirchenrecht, Bd. 34 p. 334 ff.

2) Vgl. Schulte, Kirchenrecht p. 468 S.
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tute als Personen, schreiben den einzelnen Kirchen possessio,

usueäpio, Erbfähigkeit zu, lassen verschiedene Rechtsgeschäfte
zwischen Instituten zu, dic das Eigentumsrecht voraussetzenIn
dem Hanptcharcikter ergänzen sich beide Theorien in der Weise,

daß man das einzelne kirchliche Institut als eigentliches, nächstes,

mit dem dominium directum ausgestattetes Rechtssubjckt, die

Gesammtkirche aber als entfernteres, alle einzelnen Rcchtssubjekte

umfassendes, mit dem dominium eminens ausgestattetes Rechtssubjekt

auffaßt. Auf diese Weise wird dcr Berechtigung sowohl
der Jnstitutentheorie als auch der Gesammtkirchentheorie Rechnung

getragen.

In der Schweiz ist die Jnstitutentheorie noch weit davon

entfernt, allgemeine Anerkennung zu finden; im Gegenteil halten
überwiegend svwohl Wissenschaft als Rechtsprechung, speziell in
den Protestantischen Kantonen, an den Kirchgemeinden als Rechtssubjekt

des Kirchengutes fest. Gareis und Zoru ^), welche zugeben,

daß im Allgemeinen die Jnstitutentheorie in Theorie und

Praxis die überwiegend angenommene ist, stellen in Bezng auf
die Schweiz die Kirchgemeinde als Rcchtssnbjekt des Kirchengutes
als der schweizerischen Rechtspraxis entsprechend hin; im größten
Teile der Schweiz habe sich ein Gewohnheitsrecht gebildet, wor-
nach, unter Derogation des gemeinen kanonischen Rechtes, die

Kirchengemeinde in allen Beziehungen das kirchliche Rechtssubjekt,

also auch Eigentümerin des Kirchenverinögens wurde. Es wird
sogar von denselben Verfassern ^), unter Berufung nnf einen Aufsatz

von Weibelbehauptet, daß iu der Schweiz ganz allgemein,

ausgenommen Tessin, das kanonische Recht in Hinsicht des Kirchengutes

nicht recipirt wurde, sondern die Gemeinde, sei es die

spezielle Kirchgemeinde, sei es die nngetrennte Gemeinde, welche

Orts- Kirch- Armengcmeinde in sich schließt, Eigentümerin des

Kirchenguts ist.

') O. 5 X, II, IS; O. 8-1«, 17 X, II, 26; O, 8 X II, 26; O.

11, 13-17 : O, XVI qu, 3 n. s, w.

°) Staat und Kirche in der Schweiz, I p. 202 a, 1,

«) Staat und Kirche I. «. p, 203, Nachschrift,

Das Rechtssubjekt der Pfarrkirchen und des Ortskirchengntes in der

katholischen Schweiz, (Zeitschrift fiir schweizerische Gesetzgebung und Rechtspflege

II p. 420—63),
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Daß diese Auffassung in Gesetzgebung nnd Rechtspraxis in
der Schweiz teilweise zum Ausdruck kommt, ist Tatsache.
Besonders kann man dies aus dem Umstände ersehen, daß in vielen

Kantonen die kirchliche Obcrbchörde von der Verwaltung des

ortskirchlichen Fonds ausgeschlossen ist; dies beruht hauptsächlich

auf der Annahme, daß das Eigentum desselben den Kirchgemeinden

zugeschrieben wird '). Daß diese Auffassung aber die allein
maßgebende in der Schweiz ist, müssen wir in Abrede stellen.

Die Gemcindetheorie verdankt nach herrschender Anschauung

ihre Entstehung dcm evangelischen Vcrfassungsrecht; sie ist
ein natürliches Produkt dcr cvangclischcn Lehre, indem der Kir-
chcnbegriff in die freie Vereinigung gesetzt und statt des Klerikats
das allgemeine Priestertum des Volkes betont wurde ^). Die
Gcmeindcthevrie hat sich daher konsequent aus dem kommunalen

Charakter des protestantischen Kirchenverfassungsrechtes entwickelt.

Daß sie sich in prvlestantifchcn Ländern rasch Geltung verschaffte,

liegt auf der Hand. Dagegen ist cs ebenso unjnristisch als nnhi-
storisch, diese Theorie, welche den Rechtsgrnnd der Kirche in der

Gemeinde suchte, auf die katholische Kirche zu übertragen, wie

man es besvnders seit dem 18. Jahrhundert versucht. Abgesehen

davon, daß die Kirchgemeindctheorie der Verfassung der katholischen

Kirche widerspricht') und in ihren Konsequenzen zur Regierung
kirchlich festgesetzter Rechte führt, sindet dieselbe keine rechtliche

Begründung weder im neueren römischen Recht noch im kanonischen

Recht; weder das eine noch das andere kennt eine Kirchgemeinde
nls Rechtssubjekt. Dagegen ist gemäß kirchlicher Rechtsauffassnng
und infolge ihres Rechts als juristische Person jede kirchliche Ein-
zelstiftttng Subjekt dcs ihr zuständigen Vermögens: andere Subjekte

des Kirchenverinögens gibt cs nicht. Dieser Grundsatz des

vorreformatorische» Rechts ist selbst nach dcr Meinung protestantischer

Kirchenrechtslehrer °) durch die Reformation nicht alterirt

') Vgl, Attenhofer, die rechtl. Stellung der rath, Kirche gegenüber der

Staatsgewalt in der Diöcese Basel I, p, 83.

') S, die Kritik dieser Theorie bei Meurer, i, o, I, p, 331 S,

°) Hübler, der Eigentümer des Kirchengutes, 1868, p, 79,

Meurer i, «, p. 312 freilich stellt dies in Abrede.

°) Mejer, Lehrbuch des Kirchenrechts Hl 9, 418.

9
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worden und gilt auf lnndeskirchlich-prvtestantischer, wie anf katholischer

Seite noch heute, soweit cr nicht dnrch neuere Partikulargcsctz-
gebung verändert wvrden ist. Und daß das kanonische Recht auch

in der Schweiz als gemeines Recht wenigstens subsidiär in
Betracht kommt, ist nicht zu bezweifeln; daß dasselbe in Bezug auf
das kirchliche Vermögensrecht nicht recipirt wnrde, ist eine

Behanptnng, die erst zu beweisen wäre.

Daß die Kirchgemeindetheorie der Geschichte des Kirchengutes

widerspricht und auf unhistorischer Basis bernht, ist nicht zu

läugnen Das Kirchcngut ist älter als die Kirchgemeinden, die

im 16. Jahrhundert, um mit Poschinger zu reden, wie ein Dens
ex mackiliä als Eigentümer des Kirchengutes erscheinen ^), und
die sich erst um die bestehenden kirchlichcn Institute bildeten. Das
Kirchengur rührt ebenso selten von den Gemeinden her, als es

ihnen stiftungsgemäß zugewandt wurde; dasselbe hat im Gegenteil

seinen Ursprung in Stiftungen, Dotationen, Schenkungen u.s.m.,
welche an Kirchen, Kapellen, Benefizien, und nicht an die
Kirchgemeinden, gemacht wurden. Wie kann man dann ein historisches

Recht der Kirchgemeinde am Ortskirchengut konstruiren? Zn
Gunsten der Gemeindethcorie hat man auch von verschiedener

Seite die Tatsache geltend gemacht, daß vielerorts die Verwaltnng
des Ortskirchengntes in den Händen der Kirchgemeinde liegt, und

daraus deu Schluß ziehen wollen, daß die Kirchgcmcindcn
Eigentümerin des Ortskirchcugutes seien. Das heißt man aber aus
dem Bestehen eines Berwnltungsrechtes ans ein Eigentumsrecht
schließen wollen. Abgesehen von der Unzulässigkeit dieses Schlusses,

kann man demgegenüber betonen ^), daß jahrhundertelang die

Kirchgemeinde von der Verwaltnng des Kirchengntes ausgeschlossen

war und also, die Richtigkeit des Standpunktes vorausgesetzt,

nicht die Kirchgemeinde, sondern das Bencfizinm, welches

Selbstverwaltung besaß, schon aus diesem Gruud das Eigentumsrecht

beanspruchen kaun. Wie kam dann die Kirchgemeinde zum Eigentum

') Poschinger, das Eigentum am Kirchenvermögen, dargestellt aus Grund
der Geschichte des Kirchengutes und des kathol, und Protest, Kirchenrechts, 1871

v. 212, 245 n, s, w,

') Bgl, auch Hiibier, Eigenthümer des Kirchengutes, p, III ll,
') Vgl, Meurer, I, o, l, p, 343-44,
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des Ortskirchengutes? Diese Gründe juristischer und historischer
Natur haben dazn geführt, daß die Genieindetheorie in der Wis-
enschaft beinahe allgemein aufgegeben ist.

In der Schweiz wurde von jeher, hauptsächlich aus
kirchenpolitischen Gründen, fest an der Kirchgemeindetheorie gehalten.
Die alte Streitfrage wurde wieder erörtert, als im Jahre 1874
das Obergericht vou Luzern in einem Rechtsfall entschied, daß
die einzelne Pfarrkirche als juristische Person als Rechtssubjekt

zu betrachten sei '). Der Streitfall wnrde aus dem Gerichtssaal
in die Tagesblätter getragen und mit großem Eifer pro und contra,
besprochen: namentlich wnrde die Behauptung verfochten, daß im
Kanton Luzern nur die Kirchgemeinde als Eigentümerin der

Pfarrkirche anznschcn sei. Attenhofer untersuchte um? die Frage
und kam zum Resultate, daß bei sehr vielen lnzernischen Pfarrkirchen

die einzelne Pfarrkirche als solche und nicht die Kirchgemeinde

als Rechtssubjekt derselben anzusehen sei. Attenhofer hatte
schvn friiher, iu anderem Zusammenhangedie Jnstitntentheorie
gegenüber den schweizerischen Staats- nnd Gcmeiudekanonisten,
wie er sie nennt, in Bezug auf die Schweiz und speziell auf das

Bistnm Basel vom juristischen nnd historischen Standpunkt aus zu

begründen versucht. In dem zitirten Aufsatz geht Attenhofer
speziell auf die Rechtsverhältnisse des Kantons Luzern ein. Dabei
geht er von der Voraussetzung aus, daß die Beantwortung
der Frage, wer Nechtssubjekt der katholischen Pfarrkirche eines

Landes sei, vorerst nach dem positiven Recht des betreffenden
Landes zu entscheiden fei. Da wie in allen katholischen Kantonen

so auch im Partiknlarrecht des Kantons Luzern, diese Frage
nicht gelöst sei, so müssen bei dem Mangel einer positiven gesetzlichen

Bestimmung die hier in der gemeinrechtlichen Doktrin gel-

Attenhofer, Entscheidungen des luzernischen Obergerichtes vom 21,

November 1874, in Zeitschrift fiir schweizerische Gesetzgebung und Rechtspflege

I, p, 446 tt,

') Wer ist Rechtssubjekt der kathol, Pfarrkirchen im Kanton Luzern?
in Zeitschrift für schweiz, Gesetzgebung, I, v. 518 S,

') Die rechtliche Stellung der kathol, Kirche gegenüber der Staatsgewalt

in der Dibcese Basel, Luzern, 1867 I, p. 83 S.
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tenden Grundsätze ihre Anwendung finden '). Nach dcr herrschenden

Doktrin resultirt, daß die einzelne Kirche als juristische Person,

nicht die Kirchgemeinde, und deshalb auch als Rcchtssubjekt

derselben zu betrachten ist. Dieser gemeinrechtliche Grundsatz ist

durch das Herkommen nicht derogirt, sondern findet im Gegenteil
seine Bekräftigung in der historischen Tatsache der Entstehung der

luzernischen Pfarrkirchen; denn die meisten lnzernischen Pfarrkirchen

sind aus Kapellen hervorgegangen. Da die Kirchen vor
ihrer Erhebung zur Pfarrkirche schon Verinögen besaßen nnd

auch Träger desselben waren, so könnte die Kirchgemeinde nnr
dann Rechtssubjekt dieses Vermögens und auch der betreffenden

Kirchen sein, wenn zn ihren Gunsten cine Übertragung desselben

stattgefunden hätte. Diese Übertragung müßte in jedem Falle
zuerst bcwicscn werden, abgesehen davon, daß eine solche nach

kirchlichen Recht nicht zulässig wäre. Einen anderen Rechtstitel
könnte die Kirchgemeinde nicht aufweisen; dcnn von einem

originären Erwerb kann nicht die Rede sein, da vor der Bildung der

Kirchgemeinde die Einzelkirche als Nechtssnbjekt schon vorhanden

war. Ein derivativer Erwerb der Kirchgemeinde kann nnch nicht

angenommen werden; denn beim Eingehen des Einzclinstituts,
durch Verlust seiner rechtlichen Existenz, kommt das Vermögen in
die Disposition der kirchlichcn Behörden, Wenn das kirchliche

Institut als Rechtssubjekt verschwindet, so bleibt aber doch der

kirchliche Zweck, die kirchliche Bestimmung^).
Hervorzuheben ist in dcn Ausführungen Attenhofcrs, daß im

Kanton Luzern die Pfarrkirche in der Regel als Rechtsfubjekt dcs

Ortskircheugutes betrachtet werden mnß. Eine Ausnahme von

dieser Regel zu Gunsten der Kirchgemeinde könne nur dann Platz
greifen, wenn die tunckätio, exstructi« ckotätiu, einer Kirche durch

die Kirchgemeinde oder ein vertragliches Verhältniß, anf welches

die Kirchgemeinde einen Eigentumstitel basiren kann, vorhanden

ist"), in anderen Worten, wenn das Gesetz Kirchgemeinden schafft

oder als juristische Personen anerkannt hat; in diesem Falle seien

') Entscheidungen des Obergerichts Luzern, in Zeitschrift f, schweiz.

Gesetzgebung, I, p. 452.

2) Vgl, Schulte, Kirchenrecht' p. 168 ff.

Zeitschrift f, schweiz, Gesetzgebung, II, p, 15,
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diese Gemeinden, wo nicht besondere Titel gegenüberstehen, als
Eigentümerinnen des Ortskirchengntes anzusehen

Daß diese Ausfassung bei Gründung neuer Pfarreien in
der Schweiz die ziemlich allgemein angenommene ist, wollen wir
nicht in Abrede stellen. Es liegt aber darin cin Widerspruch mit
der kirchlichen Rechtsentwicklnng nnd dem kirchlichen Recht. Die
zur Gründung einer nenen Pfarrei, mich von der Gemeinde als
solcher, aufgebrachten Mittel haben doch den Zweck, ein Bencfi-
zinm zn gründen, dcsscn Zwcckbcstimmnng eine kirchliche ist. Diese
Zweckbcstimmung entzieht aber diese Mittel, seien es Grundstücke,

Kapitalien vder andere Vermögenswerte, dauernd der Verfügung
desjenigen, dcr sie aufgebracht hat der damit einen juristisch

abgcgreuzteu, aber doch zuwachsfähigen Fonds errichtet und

dcnselbcn cinem bestimmten Zweck übergeben hat. Ist aber ein

Vermögen kirchlichcn Zwecken gewidmet, so hat es offenbar
notwendig diesen Charakter erlangt und ist unter die Herrschaft des

kirchlichen Rechts gekommenDas kirchlichc Recht anerkennt

aber den Laien kein Verfügnngsrecht am Kirchenverniögen ^).

Anders verhält cs sich mit der Verwaltung des Kirchenvcr-

mögcns, Eiuc Bctciliguug dcr Pfarrgcuosscu nn dcr Verwaltung
des Ortskirchenguts sehen wir schon früh, und seit dem 13. und

14. Jahrhundert finden wir diese Anteilnahme durch Konzilien
genehmigt °). Es beruht daher auf einer Verkennung der

Verhältnisse, wenn Weibel behauptet daß überall da, wo die

Gemeinde das Kirchengut verwaltet, das kanonische Recht anch bezüglich
des Eigentums am Kirchenverniögen nicht gilt. Das kanonische

Recht widerspricht einem Eigentnmsrecht der Pfarrgenossen am

') Weibel in Zeitschrift f, schweiz, Gesetzgebung, II, 140,

') Das Freiburger Pfarreigesetz von 1864 sagt S, 292 « pour eoosti-
tuer dss oäpitsux psrmsnsnts cis bsnstZos ou eis täbrious », (öullstin
clss Iois, XXXV, r>, 204),

y Vgl, Schulte, Kirchenrecht,' p, 469,

«, 12 X, cis rsb, scol, slisn. 3, 13.

°) Das Nähere im Kap, 4 über die Verwaltung des Kircheuvermögens,
«) Zeitschrift l, v. II, p, 440.
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Kirchengut, nicht aber einer Anteilnahme an der Verwaltung
desselben ').

Die oben erwähnten Ergebnisse Attenhofcrs wnrden von
Gareis und Zorn ^), besonders aber durch Weibel angefochten.

Erstere weisen anf die Verhältnisse im germanischen Nvrden hin
und führen nns, daß sich dvrt nach klaren urkundlichen Zeugnissen
ein ziemlich ausschließliches Privat- und Gemeindeeigentum am

Kirchengut erhielt, und daß es auch im Süden nicht an urkundlichen

Belegen für ein Fortdauern des Gemeindceigentums am

Kirchengut trotz kanonischem Recht fehle. Da die Rechtsverhältnisse

im germanischen Norden für die Schweiz nicht maßgebend

find, und weitere Belege für den Süden nicht angeführt werden,
so können wir die Behauptung anf sich beruhen lassen, Weibel

geht iu seiner Entgegnung über das Gebiet Luzerns hinaus und

untersucht die Frage nach dem Rechtssubjekt der Pfarrkirchen »nd

des Ortskirchengnts in dcr katholischen Schweiz. Weibel gibt

zu, daß nach gemeinem Rechte die einzelnen kirchlichen Institute
Eigentümer des Kirchengntes seien, nnd daß das neuere römische

Recht sowie das kanonische Recht von dem Eigentum der

Kirchgemeinde nichts wissen. Ganz anders aber gestalte sich die Sache

auf dem Gebiete der schweizerischen Kantone. In der Schweiz
sei das kanonische Recht in Bezug auf das Vermögensrecht nicht

recipirt worden nnd das Partiknlarrccht der Schweizer Kantone,

welches folglich für die Entscheidung der Frage allein in Betracht
komme, stelle die Kirchgemeinde nls Rechtssubjekt dcs Ortskirchengutes

hin 4). Weibel nimmt also an, daß eine Reception dcs

kanonischen Rechts in Bezug auf das Vermögensrecht nicht

stattgefunden habe, zum wenigsten aber, daß dasselbe keine Geltung
mehr habe, weil es dnrch die Landesgesetze, in Bezug auf die

vermögensrechtlichen Bestimmungen, derogirt werde. Weibel unterscheidet

zwischen denjenigen Kantonen, welche eine eigene Kirchgemeinde,

') Es soll aber damit nicht gesagt sein, daß die Pfarrgemeinde als
solche nicht auch Rechtssubjekt sein kann. Darüber weiter nnten,

2) Staat und Kirche in der Schweiz, I, p, 292, s, 1,

') Zeitschrift für schweiz. Gesetzgebung, II, p, 129 ff.

') Zeitschrift, I. «. II, p. 431, 437, 44S S.
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getrennt von der politischen Geineinde, haben und denjenigen, wo
die Kirchgemeinde zugleich Armen- und Pvlizeigemeindc ist. Er
legt das Hauptgewicht auf die ersteren, nnter welche Luzern,
Bern, Genf, Svlothnrn, Freibnrg, Baselland, St. Gallen, Aargan,
Thnrgau, Glarus '), Nidwaldcn, Zug gestellt werden, und sucht

auf Grund gesetzlicher Bestimmungen und anderer Quellen
nachzuweisen, dnß in diesen Kantonen die Kirchgemeinde Eigentümerin
des Ortskirchcuguts ist. Bezüglich der anderen Kantone bemerkt

Weibel, daß die bezüglichen Verhältnisse nicht so klar liegen, aber

daß sich auch hier ein ziemlich sicheres Resultat ergebe.

Daß iu allen schweizerischen Kantonen gemäß Partiknlar-
recht die Kirchgemeinde Rechtssubjekt des Ortskirchenguts ist, ist

selbst nach Weibel nicht unzweifelhaft sicher. Wir wollen nicht
in Abrede stellen, daß in protestantischen Kantonen die

Kirchgemeinde als Eigentümerin des Ortskirchcngnts angesehen wird.
Daß dies aber bezüglich der katholischen Schweiz der Fall ist,

dafür hat Weibel den Beweis nicht erbracht.

Wir wollen im einzelnen nicht nntcrsnchen, anf welche

wissenschaftliche Gründe sich die Ausführungen Weibels bezüglich
der anderen Kantone, speziell der katholischen, außer Freiburg,
stützen; unsere Arbeit mnß sich ans Freiburg, welches nach Weibel

anch zn den Kantonen gehört, in welchen die Kirchgemeinde
Eigentümerin des Ortskirchcngnts ist, beschränken. Wir bemerken nur,
daß, wenn die Ausführungen Weibels in Bezng auf das Rechtssubjekt

der anderen Kantone nicht stichhaltiger sind, als diejenigen,

welche Freibnrg betreffen, so ist es mit der Thesis Weibels

schlecht bestellt; dcnn sowohl dic ganze Rechtsentwicklung als das

heute geltende Recht vvn Freibnrg widerspricht dcr Behauptung
Weibels aufs entschiedenste sowohl in Bezng anf die Reception
des kanonischen Rechts als auf das Rechtsfubjekt dcs Ortskirchengutes.

Daß das kanonische Recht soivohl im Allgemeinen als in

') Bezüglich Glarus s. Stucky, das Eigentum am Kirchengut. 1893,

p. IUI K.

') Z, B. Bern, S, Zeerleder, das Kirchenrecht des Kantons Bern° p.
77 - „Die örtlichen Kirchengüter sind Vermögen der Kirchgemeinden,"
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Bezug auf das Vermögensrecht in Frciburg rccipirt wnrde, ist

eine sichere Tatsache. Es kann nicht nnsere Absicht sein, aus den

Freiburger Rechtsquellcn alle Belege fiir die Reeeption des

kanonischen Rechts anzuführen. Dasselbe wird im Stadtrccht von

Freibnrg „das Recht deö Papstes, geistlichc Gesetze" geuauut;
eine Reihe civilrechtlichcr und prvzcßrechtlicher Bestimmnngcn sind

direkt in die Munizipale >) übernommen. Weltliche und geistliche

Behörden sehen die kanonischen Bestimmungen als rechtsverbindlich

an; die kirchlichen Behörden berufen sich auf das kanonische

Recht dem Freibnrger Rate gegenüber u. s. w. Wir beschränken

uns hier auf das kirchliche Bermögensrccht. Dasselbe untersteht
dem kanonischen Rechte: die Erwerbsfähigkeit, die letzwilligcn

Verfügungen, Immunität dcs Kirchenvcrmögens, Verjährungsfrist,
Vermögensverwaltung werden „nach vermag dcr geistlichen Rechte"

geregelt. Wir führen als Belege einige Stellen an '): Mnnizipale
ß 358 : „Gabungen nnd legaten, die in testamentcn nnd codicil-

len vergriffen und us audacht oder erbärmbd under dcm wörtlin
pia, causa verstanden geschechend, die svllend in kraft aller landen

gemeinen brnchs gelten, von den erben gehalten nnd usgericht

werden, obschon das testament entkräftet oder wiedcrrnft wurde ^)."

Munizipale Z 458 : „Alle die gütcr, so de» kilchen, stiften vder

anderen gotsglidercn, clöstcrn, pfrundcn, spitälen iugclybet und

dero eigen sind, wann sie schon dnrch andere Personen, denen sie

ze nutzen nnd ze nießen und ergeben und ze verwalten bevolhen feind,

mehr dann dryßig jähr besessen und ingehebt worden, sind

dennoch: der Verjährung nit underivvrfen..,. es spe dann, das etwcm

einer ein stuck für sein eigenthnmb hundert jähr besessen habe,

in svllichem vol soll ein solliche hundertjährige posseß dem besitzer

gelten und kraft haben vermög der geistlichen rechten " Bezüg-

S, einige Beispiele in meiner « lntroäuotiou K i'I,i«toirs äu äroit
lribourKssi», » (IVIoläriAW ä'distoirs kribourMoiss, I lkc»«. p, 36.)

2) Das Stadtbnch (Municipale) von Freiburg im Üchtland. Heransg,
v. Schnell. 1898, p. 364, 465.

^) Okr. «äp, 11 X äs ts»täm. «t ultiini« volnnwt. Iii, 26.

') Ole, o. 13, 14, 17, X cks prasssriptions; o, 2 äs piÄSsoript,
iu VI.
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lich der Immunität erklärt der Rntin Bezug auf vermögensrechtliche

Angelegenheiten, daß er die geistlichc Immunität nicht
schwäche, sondern durchaus in Obacht nehme -) u, s. w.

Nicht minder im Irrtum ist Weibel in Bezug auf das

Nechtssnbjckt des Ortskirchcngntes in Freiburg, Schon die

Geschichte der Bildung des iiirchengnts im Kanton Freiburg °),
welches zum größten Teil durch Stiftungen, Legate, Dotationen,
Schenkungen, Bcrmächtnisfe n. s. w,, wie dic Verfügungen zu

Gunsten der Kirche in den Nechtsquellc» heißcn, an die kirchlichen

Institute, Kirchcn, Kapcllen, an die Gottshüser, wie der

stehende Ansdrnck lautct, entstanden ist, erbringt den Beweis, daß

vou eiucm Eigentnmsrech! dcr Kirchgemeinde nicht die Rede sein

kann. Nach Auffassung des älteren Freibnrger Rechts ist das

kirchliche Institut, die Kirche, das „Gottshus" juristische Person,

welches erwerben kann, Legate, Stiftnngcn u. f. w, empfängt
nnd andere Rechtsgeschäfte eingeht. Die später erlassenen

Amortisationsgesetze betreffen nicht die Rechtsfähigkeit der kirchlichcn

Institute, sondern nur die Handlungsfähigkeit; dieselben ncgiren
die vcrmögcnsrechtliche Persönlichkeit als solche nicht, sondern

beschränken nnr die Handlungsfähigkeit. Das Rechtsfubjekt des Kirchengutes

im älteren Freibnrger Recht sind vhne Zweifel die Einzel-

institnte; vvn einer Übertragung des Rechtssubjektes auf die

Kirchgemeinden weiß das Freibnrger Recht nichts. Die Verwaltnng

der Bcnefizialgüter liegt in dcn Händcn des „Kilchherr,"
des Inhabers des Bcnefiziums, dessen Verwaltung allerdings
später unter weltliche Kontrolle gestellt wnrde. Vvn einem Eigen-

tnmsrcclnes der Kirchgemeinde ist keine Rede.

Auch im neueren Freibnrger Recht sindet Weibel für seine

Behauptung keinen Anhalt; im Gegenteil werden konsequent die

Einzclinstitnte nnd nicht dic Kirchgemeinden als Eigentümer des

Kirchengutes bezeichnet. So z. B. ein Beschluß vom 13. Mai

') Ratsmanual vom 17. Juni 1631,
2) Oir. «. 82 O. 23 au. 8. — Bezüglich der Erwerbsfähigkeit verweisen

wir anf Kapitel I, bezügl. der Verwaltung anf Kapitel IV, wo die betreffenden

Belege angeführt find, resp, angeführt werden.

') Des näheren Kapitel III.
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1807 '): « Le« ciimes et, cZroiturss tuoäales äppsrtenant8 aux

beuötieeg eo«>68iä8t!que8; ferner ein Beschluß vom 10. Juli
1807 : « Le« sominss qui proviennent ciu raebat (les cllmes

et lief« appartenant.8 ä cls8 benetivS8 eools8iä8tique8. Es wird

sogar zwischen Eigentum der Gemeinde, welche damals noch Kirch-

und Civilgemeinde war, und der kirchlichcn Institute unterschieden"):
« Leute« le» creance« taisant en taveur 8«it lis8 commune^
6gli8S8, oure8, vüapelle8, oonsrerie8 ou autre8 loncl8 p!e8. » Das

organische Gesetz von 1814, welches die Verwaltung des Orts-
kirchengntes der Pfarrei übertragt, unterscheidet zwischen « paruisss»,
welche die Verwaltung hat, nnd den « dien« ä'eglise : ') » « Llle
(Ia paroisse) aäministre >S8 bisn8 u'egli8S.... le« rev. eures con-

tinuent a a»«i«ter aux cieliberaticins qui svnt en rappnrt avee

I'aclmini«tration cle« dien« cl'eglise. » Desgleichen das Gesetz

vvm 30. Mai 1843, welches die Pfarreivcrwaltung eingehend

ordnete °). « Ls cunssil paroissial sclininistre >S8 Kiens ü'egli8e...'

(qui) ns peuvent snmais ötre eontonüus avee cl'autres et «ont
aclmiuistrs« sepsröment. z> Selbst die radikale Negierung, welche

im Jahre 1848 sämmtliches Kirchengut nuter Civilvermnltnng
stellte, anerkennt die kirchlichen Institute als Eigentümerin nnd als

Rcchtssnbjekte '): « Ls« dien« üe8 «urs8 ou Ü68 cliapellenis8.... Llle
(Ia commissioo) tait clrs««er un inventair« sxact et «spare cls

ton« le« dien« ineubles ou immeuble« appartenant aux benetioö8,

vure8, «bapellenio8, «u sutre8 per8«nns8 m«rale8. (.Kaque com-
Mission säministrs tous les biens cies clifferents cleigss
cies villes, sinsi que eeux l!e8 oure8, obspellen!e8, vicariats et

autres denstices ecclesiastiqus«, » Ein Dekret vvm 18. November

1357 ') anerkennt, daß dem Klerus das Recht, seine Güter zn

') Bulletin äss Iois IV, p, 237.

-) Bulletin IV, p. 320. Bestätigt durch Beschluß vom 18. August
1834 (Bulletin XVI, p. 109).

') ?udli«stion äu 17 )uin 1811, lSuiletin VI, p. 264). Oirouisirs
äu 7 sänvisr 1818, (Buiistiv IX, p, 2),

Konstitution et Iois orzäniquss äs lä vills et rspudiious äs

?ribourg. (II, 8s«t. psroisss. §8 53 unä 56) p. 125.

') Suiistiu XX, p. 34.

°) Osoret äu 5 juiiist 1848. Suiistin XXIII, p. 193 et 260.
') Sullstiu XXXI, p. 137.
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verwalten, im Jahre 1848 genommen worden war, nnd gibt ihm
dasselbe, vorbehaltlich der Obcranfsicht, wclche von geistlicher und

weltlicher Behörde ausgeübt wird, wieder zurück. Die « Oonven-

tion » vom 6. MaiI858 ') bestimmt: « Ln ee gm concorne los

Kiens appartenant sux benekioe8 ouriaux et sux obnpellenies, les

Keneticiers rentrsront ckans I» possessio« et l'administration
<Ze ees Kiens. » Die eingesetzte Kommission « voills a Io, e«n>

servation des Kiens appartenant aux benefioos Sv«les!ä8t!que8 ».

Laut Z 13 des eods civil, bestätigt durch Cirkular vom 31.
Oktober 1859 -) werden die kirchlichen Institute als juristische

Personen angesehen, welchc, vorbehaltlich dcr Gcnehmignng der Obcr-

behörde, alle Rechtsgeschäfte des Civilrechts abschließen können.

Das die Bcnefizien Eigentum erwerben können, geht ausdrücklich

aus der Stelle, wo von « iinmeudle« ckevonus Ia provriete ckn

Ksnetice » gesprochen wird, hervor.
Ans den angeführten Textesstcllen dürfte zur Geniige

hervorgehen, daß im Kantvn Freiburg die kirchlichen Institute Rechtssubjekt

find uud als solche auch vvn dcm Civilrccht anerkannt

werden. Daß die Kirchgemeinde Eigentümerin des Pfründe- und

anderen Ortskirchengutes ist, ist vollständig ansgeschlossen.

An diesem Rechtsznstand haben anch die Pfarreigesetze nichts

geändert. So bestimmt das Gesetz von 1864, welches der Pfarrei

resp, dem Pfarreirat die Verwaltung des Ortskirchengutes

überträgt, daß die Verwaltungsbehörde die Instandhaltung der

Kirchen, der Pfarrhäuser, cls8 domaine8, toret8 et rentiere üs8

benetio« «u konaation8 8peoisle8 überwache (§ 280). Dasselbe

Gesetz legt 291) dcn Pfarreien nnd den eingeseßenen Besitzern
die Verpflichtnng auf, für den Ban nnd den Unterhalt der Kirche,
des Kirchhofes, für den Unterhalt dcs Bencfiziaten und die

Auslagen für den Gottesdienst nnd die Verwaltung zu sorgen

« toutetoi« sans prefudies des titres speciaux, usages et colla-

tures » d. h. insoweit die ordentlichen Mittel aus dem

Pfründevermögen oder der Spezialfundationen dazn nicht ausreichen;

wenn der Ertrag des Benesizinms nicht genügend ist, so muß die

') Bulletin XXXII, p. 37-38,
2) Bulletin XXXII, v. 240-42.
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Pfarrei für die nötigen Mittel aufkommen. Um in Znknnft diesem

Übelstand vorzubeugen, bestimmt das Gesetz (§ 26V), daß neue

Pfarreien nur errichtet werden dürfen, wenn der Ausweis über

genügendes Vermögen vorliegt. In den folgenden Pfarreigcsetzcn,

vom 26. Mai 1879 >) und 19. Mai 1894 ^) werden die erwähnten

Bestimmungen wörtlich wiederholt.
Wir haben früher schon hervorgehoben, daß es nicht

ausgeschlossen ist, daß neben dcn kirchlichen Instituten auch die Pfarrei
oder die Pfarrgemeinde als solche als Rechtssubjekt in Betracht
kommt; dies ist im Freiburger Recht der Fall. Die Pfarrgemcinde
(psroisse) wird sowohl im älteren als im neueren Freibnrger
Recht als juristische Pcrsvn angesehen.

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war im Kantvn Freibnrg
die Pfarrei zugleich Civil- und Pfarrgemcinde. Diese besaß Güter

resp, konnte nach älterem Freiburger Recht solche crwcrben,
konnte Rechtsgeschäfte eingehen; sie wurde unter die Glieder der

tvdten Hand gerechnet nnd stand vermögensrechtlich dcn andcrcn

Korporationen gleich "), Der Ertrag ihrer Güter wurdc zu
kirchlichen und Pfarrcizweckeu verwendet. Das Pfründegut, sowie das

Gut der Brndcrschaften nnd anderer kirchlicher Institute war aber

nicht darin begriffen, sondern wnrde für sich vom Kilchherr, Brn-
derschaftsmeister u, s, w, verwaltet.

Durch das organische Gesetz vom 20. Dezember 1331 wurde
die frühere Pfarrei in eine Kirchgemeinde und cine Civilgcmeinde
geteilt uud das Gut in Pfarreigut und Gemcindcgnt ausgeschieden

4). Sowohl Pfarrgemeiude als Civilgcmeinde sind juristische

Personen laut § 13 des cntle civil: « L'Ltat, los villes, los

corps cie psroisss et cls commune sont des personves morules ».

Die Ausscheidung in Pfarrei- und Gemeiudegut scheint sich nicht

sogleich vollzogen zu haben, denn das Pfarreigesetz von 1879, welches

nochmals die Übergabe des Pfarreigntes in die Verwaltung der

Pfarreibehörden bestimmt, verfügt Z 296 « si ces biens ss trou»

') 260. 279, 289.
2) W 287, 304, 314.

°) S. Amortisationsmanual lol. 1, 78-80 u. s. w.

4) Vgl. Gesetz vom 30. Mai 1863. (öuilstiu XX, p. 34.)
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vent, contonclus svee csux cle lä commune, il v äurä lieu 6s
lä park, 6« cslle-ci 6'en «perer lä restitutio« 6ans un laps 6e

teinps a 6eterniiner par le eonseil cl'Ltat. Zusqus ls, Ia

commune 6evra en servir Ia rsuts annuells a Ia paroisse
Heute ist Pfarrcigut uud Gcmciudegut ausgeschieden; ersteres wird
mit dem Bcnesizialgnt und anderem Stiftnngsgut als Ortskirchengut

von dcu Pfarreibehürdeu verwaltet.

Der obigen Darlegung über das Rechtssubjekt des Orts-
kirchcngntes entspricht die heutige Praxis. Im heutigen Recht

werden sowohl dic kirchlichcn Institute in, spocis Kirche, Pfründe
n, f. w,, als die Pfarrgemeinden als solche als Rechtssubjekte

angesehen. Dics geht, abgesehen vvn den gesetzlichen Bestimmungen,

schon daraus hervor, daß die meisten Schenkungen, Legate,

testamentarische Zuwendungen der betreffenden Kirche, Kapelle, dem

Benefizium, dcr « euis » auch «au beuetice 6e Ia eure.» nicht

aber der « paioisss » gemacht werden. Die Pfarrgcmeinde ihrerseits

kann alle Rechtsgeschäfte eingehen, Eigentum erwerben u, f. w.

Sie kann zwar dcn Anspruch erheben, daß ihr das Berwaltungs-
rccht, nicht abcr das Eigentumsrecht des im Besitz dcr kirchlichen

Jnstitnte befindlichen Bermvgeus zustehe.
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Drittes Knm'tcl.

Die kirchlichen Vermögcnsobjcktc im Allgemeinen und Einzelnen.

Kirchengnt ist dcr Bermögeuskvmplex, dessen Rechtsträger
die Kirche resp, ein kirchlicher Korpvrations- oder Anstaltswille
ist'). Dieses Kirchenverniögen hat verschiedene Bestandteile, wclche

sich im Laufe der Zeit gebildet haben.

Die Kirche hat vom Anfang ihres Bestehens an für ihre
Zwecke Vermögen besehen Die erste Quelle des Vermögens
bildeten die Liebesgaben der Gläubigen für die Kosten des

Gottesdienstes, den Unterhalt des Klerns und der Armen. Aus diesen

Gaben an Naturalien und Geld (Qblationcn, Primitien)
bestand zunächst wohl großenteils das Kirchenverniögen, Aber

auch Jmmvbilien hat die Kirche in der Zeit vvr Konstantin besessen.

Dnrch Anerkennung der Testirfreiheit zu Gunsten der Kirche
wurden anch die testamentarischen Zuwendungen häusig. War
Anfangs das Kirchenvermögen um die römische Kirchc, sowie in
den Städten, wo Bischofssitze ivaren, konzentirt, so nahm es später

auch auf dem Lande mit der Stiftung zahlreicher Kirchen, Kapellen

und kirchlicher Korporationen zn. Durch Schenkungen nnd

Dotationen unter den fränkischen Herrschern, den deutschen Kaisern
und Fürsten nahm der Grundbesitz dcr Kirche bedenteud zn. Diese

testamentarischen nud scheukweisc Zuwenduugcn an die Kirche
wurden durch viele Bestimmungen vvn Konzilien und dnrch weltliche

Gesetze gefördert. Auch ivnrde der Zehnt, welcher schvn im

alten Bunde an die Priester, nnd ebenso von den Christen in dcn

ersten Jahrhunderten freiwillig, später infolge kirchlicher nnd dann

auch der weltlichen Gesetze an die Kirche entrichtet wurde, zu

einer regelmäßig und gesetzlich festgelegteil Einnahmequelle für die

Kirche.
Das Auwachsen dcs Kirchenvermögens besonders an Grund-

') Meurer, der Begriff und Eigenthümer der heil, Sachen, I, p, 245.

') Vgl, Brann, das kirchliche Vermögen von der ältesten Zeit bis aus

Justinian, 1860; Grashof, die Gesetzgebung dcr röm, Kaiser über die Güter
und Immunitäten der Kirche, im Archiv fiir kath, Kirchenrecht XXXVI, p.
3 ff; Lvening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, I, p. 195 ff.
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vermögen, licß die Einheit dcs «irchenvcrmögenskomplexes nur
schwer aufrecht erhalten und machte, da sich bci dicscn Verhält«
nißcn eine einheitliche bischöfliche Verwaltung nur schwer

durchführen licß, dic Zutcilnug vou Vermögen an die einzelnen
kirchlichen Institute notwendig '). Dies war namentlich der Fall, als
sich die Zahl dcr Kirchen auf dem Land mehrte, zumal eine große

Anzahl letzterer von Privaten errichtet und mit Gütern ansgestattet

wurden, unter dcr Bedingung, daß das Eigentum bei der

Kirche verbleiben solle. Sv kam man dazu, zunächst der einzelnen

Kirchc das ihr zugewendete Gut unter gewissen Bedingungen zu

überlassen, dann aber bald das ganze Einkommen der Kirche für
ihre Zwecke zu verwenden. So entstanden die Precarien, gemäß

welchen dem Priester der betreffenden Kirche die dazugehörenden

Grundstücke in Besitz und Nutznießung gegeben wnrden, unter
dcr Bedingung, dieselbe als Eigentum der Kirche zu erhalten.
Die Verleihung, welche anfangs widerruflich war, wurde allinählig
cine dauernde, mit dcr betreffenden Stelle unwiderruflich
verknüpfte, ein Verhältniß, welches sich untcr Einwirkung dcs Bene-

fizialwcsens cntwickclte und für welches, nach Analogie des

germanischen Lchcnswcscns, der Name Bencfizium gebränchlich wurdc.
Von da an verblieben auch den einzelnen Kirchen alle neuen

Zuwendungen der Gläubigen, namentlich die Immobilien, so daß

mit dem 9. Jahrhundert jede Kirche ihr besonders, aus Oblationen,

Zehnten, Grundstücken bestehendes Vermögen besaß. Nach

den Reichsgesetzen sollte jede Kirche wenigstens einen vollen, von

öffentlichen Lasten freien Mansns haben So schied sich

hauptsächlich das Kirchengut in Diözesankirchengut und Pfarrkirchcngnt.
Diese Scheidungen haben sich weiter spezisicirt, ersteres in mens«,

<zpi?oopä,Iis, msnsa cnpituli, letzteres in beueüoium (Benefizial-
güter) und tabrioo. (Fabrikgnt). Aus den Benesizialgütern wurde

nämlich ein besonderer Teil nnsgeschieden für die Bedürfnisse der

Kirche (Patrimonium eccleslao sivs tabrioa). Diese Kirchenfabrik
ist aber identisch mit der vermögensrechtlichen Lokalkirche. An

') Vgl. Schulte, Kirchemechtp. 477.
2) Ospitul. I^nclov. 816, «. 1« ; OäpiwI. Vv'ormät. s. 82g, o. 4.

2) Hermes, Kirchenvermögen im Kirchenlexikon VII ^ p, iZ97,
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diese kirchlichen Institute schließen sich, zu verschiedenen kirchlichen

Zwecken an die Orden für Armen- uud ttrankeupflegc, welche

vvu Anfang an gewöhnlich mit vesvnderen Vermögen ausgestattet

waren, die Klöster, kirchliche Stiftungen, die cuusne Pias, entweder

spezifisch kirchliche Gründungen und Institute vder Wvhltätig-
keitsanstalten wie tranken- Waisen- Armenhäuser und Schulen.

Zum Kirchenverniögen gehören verschiedene Bestandteile ').
Dic Kirchengiiter (res ecelesiäsliono) teilt man eiu in heilige
Sachen (res sncrue), wclche durch Konsekration oder Bencdiktivu

für den liturgischen Gebrauch bestimmt sind, nnd in gewöhnliche

Kirchensachen (res eeelesinstiecce im engeren Sinne), welche
mittelbar zu kirchlichcn Zwcckcu d, h. zur Bcstrcituug dcr Kvsten für
dic vcrschicdcnen kirchlichcn Bedürfnisse dienen.

Die res sne, no°) zerfallen in re? eonsecintg,« nud res
beneckietae, Konsckrirt wcrdcn Kirchcn, Altärc, .Kelche und Pa-
tencn (res covseeralne). Die Benediktivn erhallen die liturgischen
Gewänder, die Altartücher, Kclchvelum, Palla und Korporale, das

Tabernakel, das Cibvrium und dic Monstranz, die Gefäße znr
Aufbewahrung der heil. Öle, die Reliquienbchalter, Kruzifixe und

Heiligenbilder, die Kirchcnglvckcn und dic Kirchhöfe (,es beue-

ckictne).

Zu dcn gewöhnlichen Kirchcnsachcn (res eoclssinstieae schlechthin)

gehört mit Ausschluß der kvnfcttrirtcu nnd bcncdizirten Sachen

im Allgemeiucu das gcsammtc Kirchengnt, nämlich die Fonds

zum Unterhalt der Kirchcngcbände nnd Kirchendiener, (Pfründcn-
vermögen, bona Inbrieae, mensiie, benelieii), die Güter für
Wohltätigkeitszwecke, dic milden, frommen Stiftnngen, soivie die

der Kirche gehörenden Gebäude und Grundstücke, ausgenommen
die Kirche und der Kirchhof, Im einzelnen sind zn dcn gewöhnlichen

Kirchensachcn zn rcchncn: Liegenschaften und Giiter, Pri-
mitien. Oblationen, Zehnt, Pfründen, Stolgebühren nnd sogenannte

Parochiallasten, Mcßstipendicn und Mcßstiftuugcn, Jntcrcalar-
früchte, Kollekten, Rcutcn, Kapitalien, Wertpapiere n. f. w.

') Lammer, Kirchcnrecht ^
p. 6d7 ; Kirchcnlcxikon, VII p, 707.

°) Über die Eigentümer der einzelnen rss «crcras s, Meurer, I, «, II,
I', 3 ff.
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Wie das Kirchenverniögen sclbst, so haben sich auch die

verschiedenen Bestandteile desselben allmählich ausgebildet;
dieselben gehören verschiedenen Zeitperioden an, einzelne sind

jüngeren Datums, andere z, B. die Primitien '), Oblationen nnd

der Zehnt kommen im heutigen kirchlichen Vermögensrecht nicht

mehr vor,
Verschieden sind ebenfalls die Erwerbsarten des Kirchcngu-

tes Als solche kommen hauptsächlich in Betracht:
g,) Schcukungcn nnd zwar inter vivos oder mortis causa, ;

letztere sind bei Lebzeiten dcs Schettlers stets widerruflich, wenn

nicht cin Bertrag äs vou rsvocsuck« dieses Recht aufhebt.

b) Erbschaft (Kaersclitas). Dic Kirche kann Eigentum
erwerben durch lctzwillige Verfügung, durch Legate und Fideikommiße,

sowie durch Intestaterbfolge in geistlichen Berlassenschaften,

c) Stistnngcn (tunckatio). Geistliche Stiftungen sind

Widmung vvn Grundstücken, Kapitalien odcr Rechten an Kirchen odcr

geistlichc Anstalten als ewiges Eigentum, uutcr der Verpflichtung
zu bestimmten gottesdicnstlichcn Funktionen odcr sonstigen frommen
Zwecken, dere» Kosten ans diesen Einkünften zu bestreiten sind.

cl) Jntcrcalarfrüchtc (iruotus intsrcalarss) d. i. dcr Anteil
des Pfründccrtrags vvn der Vakatur dcs Vcnefizinms an bis zur
Wicdcrbcfctzung, nach Abzug der BerwaltnngSkosten; sie fallen
der Kirche zu, an welcher das Kirchenamt gestiftet ist.

s) Erhebung von Steuern, Abgaben (tributa scclssiastica)
Annatcn, Pallieugelder, Dispensationstaxen, Stolgebührcu, Zehntrecht

u, s. w.

t) Die sogen, civilrcchtlichen Erwerbsartcn (Verjährung,
Ersitzung, Kauf, Tausch u. f. w.)

Wcnn wir nun auf dic Geschichte der Bildung des

Kirchenverinögens eingehen, so können wir sagen, daß in der Schweiz

fich diese Bildung im wesentlichen analog wie anderswo vollzogen

hat. Wir haben diese Entwicklung in allgemeinen Zügen schon

im ersten Kapitel dargelegt"); für die einzelnen Territorien

') Die Primitien bestehen zwar noch im Orient,
2) Hergenrother, Kirchenrecht, p, 504,

') Geschichtsblatter IV, p. 87 ff,

10
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müssen wir uns begnügen, nnf die bezüglichen Darstellungen
hinzuweisen ').

Wie sich in Freibnrg das Kirchengut gebildet hat, und

welche Phasen diese Entwicklung durchgemacht hat, kann man
schon im Allgemeinen an der Hand unserer Darlegungen über die

Erwerbssähigkeit dcr Kirche nnd dcr kirchlichen Genossenschaften

verfolgen.
Die ältesten kirchlichcn Niederlassungen waren, wie anderswo,

klösterliche Genossenschaften und Kapellen. Von den letzteren

reichen nachweisbar dic ältesten in das 11. Jahrhundert zurück,

gehen aber unzweifelhaft noch höher hinauf, wenigstens in
einzelnen Teilen des Freiburger Gebietes: wir finden im 11.

Jahrhundert das Kloster Lnverne als Inhaber des Patronatsrechtes
von Kapellen auf jetzigem Freiburger Gebiet. Die älteste

Klostergründung anf Freibnrger Territorium im 12. Jahrhundert, nämlich

Hauterive, ging von den Grafen von Glane ans. Der
Lider ckouationuin dieser Cisterzicnserabtei, dessen älteste Redaktion

in das 13. Jahrhundert zurückgeht, liefert uns den Beweis,
daß im 12. Jahrhundert das Freiburger Territorium von einem

zahlreichen Landadel bewohnt war, welcher ohne Zweifel, nach

damaligen Gebrauch, seine Oratorien nnd Kapellen hatte. Solche
wnrden auch von Klöstern, wie Hauterive und ?averne, errichtet
Um diese Kapellen, welche zum Unterhalt dcs Benefiziaten
naturgemäß dotirt waren und später zu Pfarrkirchen erhoben wurden,

gruppirten fich nach nnd nach die Pfarreien, deren wir seit dem

12, Jahrhundert eine Reihe nachweisen können. Darin liegt die

erste Bildung des Kirchengnies nnd zwar des Benefizialgntes
und Ortskirchengutes. Neben diesem Pfründevermögen, das im

Laufe der Zeit durch neue Zuwendungen anwuchs, waren in vie-

Meyer, Geschichte des schweizerischen Bundesrechts I, p. 3S3 ff;
Blumer, Staats- und Nechtsgeschichte dcr schweizer, Demokratien I, p, 149 ff;
Bluntschli, Staats- und Rechtsgeschichte der Landschaft Zürich I, p, 477 ff;
Stettler, Staats- nnd Nechtsgeschichte vun Bern p, 99; Segesser, Rechtsgeschichte

der Stadt und Republik Luzern II, p, 7S4 ss, u, s, w,
^) LlrsruÄuck, iivrs clss änsisnnss äonations täitss ci, i'äbbcrvo

li'U.rutsrivs l^rsdive» cks In Assisis ci'Kistoiro VI, p, 1 ff); Neues Archiv

für ältere deutsche Gcschichtskunde XXII, p, 692,
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lcn Kirchen noch Einzclstiftungen wie Altarstiftungcn, Mcßstiftun-
gen, Bruderschaften n. s. w, wclche ebenfalls ihr Vermögen hatten.
Worin dies bestand, werden wir weiter unten sehen.

Daß das Bencfizialgut sich in den ersten Anfängen in dieser

Weise gebildet hat, ersehen wir hauptsächlich daraus, daß das

Patronatsrecht einer großer Anzahl von Kirchen und Kapellen
ursprünglich iu den Händen vvn Adeligen, Klöstern und Stiften
sich befand. Auch der Bischvs und das Kapitel von Lausanne
besaßen eiue Reihe vou Patrouatsrechteu, von welchen mehrere
an Klöster abgetreten wurden. Im 15. und 16. Jahrhundert
war das Patrouatsrccht dcr meistcn Pfarreien in die Hände des

Rates vvn Frcibnrg oder auch des Kollegiatstiftcs, welchem eine

Reihe Bcucfizien intorporirt wurden, übergegangen,

Wic sich seit dem 12, Jahrhundert auf Freiburger Gebiet
die Pfarrkirchen nnd folglich dcr Ortslirchcnfonds gebildet haben,

wissen wir aus vcrschicdcucn Quellen '). Dcr Lider clovationum
vvn Lnuterive-) crwähut cine Reihe von Pfarreien, als im 12

Jahrhundert bestchcnd, auf. Das Verzeichnis dcr Pfarreien der

Diözese Lausanne"), welches der Propst Cono vvn l^ts,vg,vsr
im Jahre 1228 aufnehmen ließ, weist für Frciburg über 60

Pfarrkirchen ans, welchc sich im Lanfc dcs 14. Jahrhunderts
vermehrten. Aus dem Anfang und dcr Mittc des 15. Jahrhunderts
besitzen wir iu dcn Bisitativnsvrotokollen') cine Quelle, welchc

uns sowohl über die Pfarrkirchen, Kapellen und andere kirchliche

Institute Angaben macht, als anch über die vermögensrechtliche

Grundlage derselben Schlüsse erlaubt. Bei einer großen Anzahl
vou Pfarreien, Kapellen n. s, w, ist dcr Patron der Kirche
angegeben, welcher das Kollaturrecht des Benefiziums innehatte. Da

') Über die Entstehung der einzelnen Pfarreien s, Osllion, Oistion-
rnrirs clss pcrroissss oatkoliquss äu oänton cls d"ribourg. 4', I-X. Vgl,
auch Kuenlin, viotionnsiro.

2) ^eoliivss cls Ia Looiutö ä'Kistoirs VI, p, 137 ff,

Oartuläirs äs l^uscmno, IVlsiuoirss st äooumonts äs Ig, Luisss
romanäs VI, p, 11 ff.

Ungedrucktes Protokoll (mit Ausnahme der Bernischen Pfarreien) im

Staatsarchiv Lausaune vom I, 1416/17; ^rskivss äs Ia Losiets ä'Kistoirs
I, p. 176 ff,
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ein volles Patronatsrecht die iunckntio, oxstructio und ckotatio
einer Kirche voraussetzt'), so können wir daraus einen Schluß
auf die Bildung dcs Pfarrkirchengutcs ziehen. Die Kirche, welche

von dem Grundherrn auf seinem Eigentum errichtete, gehörte

ursprünglich als Eigenkirche dem Gründer "); dieser hatte nach

germanischer Rcchtsausfassung die Gewere, d. h. die Herrschaft
übcr scin Grnndstück, und was sich auf demselben befand, nlsv

auch über die darauf befindliche Kirchc, Ferner hatte er die

Vormundschaft; dicse war das aus der Gewere hervorgehende Schutz-
recht über dic anf seinem Grundstück sich aufhaltenden Personen,
resp, die Abhängigkeit derselben vom Grnndherren, also auch

bezüglich dcr Geistlichen, Das Eigentumsrecht war aber nach der

Konsekration dcr Kirchc insoweit beschränkt, als die Kirche lediglich

zu kirchlichen Zwecken verwendet werden durfte. Aus dcm

Eigentumsrechte folgerte man die Vollmacht znr Ernennung dcs

Benefiziars "'), Dicse Auffassung des Patronatsrcchtes machte aber

allmählich unter dcm Einflnß der kirchlichcn Gesetzgebung nnd dcr

kanonistischen Wissenschaft einer anderen Anschauung über das

Patronatsrecht Platz, Das Patrouatsrccht wurde seit dem 13.

Jahrhundert als ein sus spiritunli nvuoxum betrachtet und der

geistlichen Gerichtsbarkeit unterstellt ; dcr Schlnß der Entwicklung

war, daß dcr Patronat als eine kirchliche Begünstigung, die den

Charakter eines Privilegs hatte, festgestellt, und kein Eigentum
und keine Dispositionsbefugnisse der Laien an der Kirche, sondern

nur ein Präsentationsrecht fiir dieselbe anerkannt wurde ^).

Daraus ergibt sich, daß die Kirchen auf Freiburger
Territorium, für welche Laien ein Patronatsrecht besaßen, ans den von

Grundherren auf ihrem Eigentum errichteten Kapellen, welche

später zu Pfarrkirchen erhoben wurden, hervorgegangen find.
Dies gilt natürlich auch von den Kirchen, deren Patronatsrecht

') Glosse ad «, 26 XVI e^r, 7 l « pstronum läsinnt dos,

aedilisätio, Inndns. »

2) Stutz, die Eigenkirche, 1896; Hergenröther, Kirchenrecht p, 222 ff,

^) Vgl, meinen Aufsatz: Das Patronatsrecht der Gemeinde und des Rates

von Freiburg und das Kvllegiatstift St, Niklaus im XVI, Jahrhundert
(Kathol, Schweizerblatter 1899).

^) o, 3, 31 X, ds surs patronätus III, 38,
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ursprünglich in den Händen des Bischofs und Kapitels von
Lausanne und der Klöster sich befand. Vollständig ist allerdings die

veränderte Auffassung des Patrvnatsrechtes in Freiburg nicht znr
Geltung gekommen; denn cinc Rcihe von Kirchen und Kapellen
blieben im Besitz der Grnndherrcn, welche allerdings seit dem 16.

Jahrhundert nur ein Prcisentationsrecht des Bencfiziaten hatten.
Neben dem Benefizialgnt bildete sich das Pfarreignt. Die

Pfarrei war, wie schon früher erwähnt, bis Anfang dcs 19.

Jahrhunderts, Civil- nnd Pfarrgemeinde und stand vermögensrechtlich

dcn übrigen Korporationen gleich. Das Pfarreigut wuchs

mancherorts zu ciucm anschnlichcn, zum Teil zu einem großen
Bermögcnskvmplex heran. Als im 19. Jahrhundert, durch Gesetz

vom 20, Dezember 183l, die frühere Pfarrei in eine Kirchgemeinde

nnd eine Civilgemcinde getrennt wurde, wurde das

Vermögen in Pfarreignt nnd Gemeiudegut ausgeschieden; beiden,

svwvhl Pfarrei als Gemeinde wurde die juristische Persönlichkeit
zuerkannt, und beide wurden vermögensrechtlich anf dic gleiche

Stufe gcstcilt.

An das Pfründc- uud Pfarreigut (auch Fabrikgut genannt)
schließen sich als weitere Bestandteile des Kirchcngutcs das Kloster-

Stifts- und Stistnngsgnt im weitesten Sinne an. An
kirchlichcn Stiftnngcn ^) haben wir seit dem 12. Jahrhundert Haute-
rive. die Komthnrei St. Johann, Augustiner, Magerau, Biscnberg,

Barfüßer, Kapuziner, Jesnitcn, Visitation, Valsniuts, ?o,rt visu^
die Klöstcr in Lstavaver und Ilomont, die Lille-Vieu u, s, w.,
ferner Priorate wie Broc, das Kollegiatstift St, Niklaus, Spitäler,
Armen- nnd Siechenhäuscr, Pilgcrhäuscr u. s. w. Das Kloster-
nnd Stiftnngsgut, welches im Laufe der Zeit zn einem ansehnlichen

Komplex herangewachsen war, ivnrde zum großen Teil zur
Zeit der helvetischen Republik nnd nnter dcm radikalen Regime
von 1848 säkularisiert, zum Teil anderen Bestimmungen zugewendet.

Ans dem Vorhergehenden ergibt sich, daß die Bildung des

Kirchengutes auf Freibnrger Gebiet in erster Linie in der Dotation

von Kapellen, Oratorien, Kirchen, Klöstern und kirchlichen

Genossenschaften lag. Die in Liegenschaften, Gülten, Zehnten und

') SsKmitt, IXotiss» sur Iss oouvsnts äu ctiossss äs I.g,usänue>

(Ivlsruoriäl Ss ^ribour« I, p. 29« ff.)
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anderen Abgaben bestehenden Vermögenswerte bildeten die Grundlage,

den Mansus des Benesizinms, welches durch Schenkungen,

letzwilligen Verfügung« n, s, w. im Laufe dcr Zeit vergrößert
wnrde.

Das Kloftergut wuchs in Folge der ihm innewohnenden

Tendenz schnell an; dic in die Klöster Eintretenden brachten

meistens ihr Vermögen mit. Dazu kamen dic zahlreichen Zuwendungen,

mit welchen die kirchlichen Genossenschaften von verschiedenen

Seiten bedacht wnrden. Dies hat, abgesehen von dcm

religiösen Sinn der Zeit, welcher sich auch dadurch kundgab, daß

man den kirchlichen Instituten Vermögen zuwandte, zum Teil
seinen Grund darin, daß die gesetzliche Verfügnngsfrciheit zn Gunsten

der Mo onnsno cine sehr weitgehende war, Dcm entsprechend

gestalteten sich auch im 12. 13. und 14, Jahrhundcrt die

Znwcndnngen au Kirchen nnd Klöster ^). Wie weit das Kirchcn-
und Stiftnngsgut angewachsen war, ersehen wir aus einer Reihe
von Bestimmungen, welche seit Ende des 14. Jahrhunderts erlassen

wnrden. Diese verordneten ^), daß sowohl die an Kirchen,

Geistliche, Klöster, Spitäler, Bruderschaften, Stiftungen gewidmeten

Grundzinsen, als anch die an die betreffenden Korporationen
gemachten Zuwendungen loskäuflich seicn, Dadnrch daß cine so

große Anzahl von Gütcrn in Stadt und Land nnter verschiedenen

Titeln an die Gotteshäuser übergehe, erwachse dem Gemeinwesen

großer Nachteil und Schadcn; denn diese Güter seien durch Übergang

an die tote Hand dem freien Berkehr entzogen. Diesem
Übelstande suchte man in der Folge Zeit durch verschiedene gesetzliche

Mittel abzuhelfen: möglichste Erschwerung der Hingabc vvn
Liegcnschasten an kirchliche Genossenschaften, Einführung dcr
Amortisation für Erwerbungen liegender Güter nus Rcchtsgcschäftcu,

besonders aus Kauf, Beschränkung des Erbrechts der Klvsterange-

hörigen und der Dotation der Klöster, Fizürnng einer Maximal-
grenze für den Besitz an Liegenschaften, Erschiverung der

Bergabnngen nnd Legate, Verpflichtung der toten Hand, einen Teil
der Liegenschaften dem freien Verkehr zu übergeben u. f. w.

') S. die Schenkungsurkunden im lisonsil uiplomäticius I-IV ; pon-
tsins, Oollsotion Zipiomat, II, V^ VI.

') Siehe Kapitel I.
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Daß dic Gesetzgebung die Bildung des Kirchenverinögens

erschwerte, liegt auf der Hand. Es wäre interessant diese Thatsache

bei den einzelnen kirchlichcn Gcuosfcnschaftcn nachzuwciscn.
Dies wäre jedoch einc Arbeit für sich nnd würde hier zn wcit
führen. Bcmcrkcn wollcn wir abcr, daß in dcr Amvrtisations-
gcsctzgcbnng Frcibnrgs cincr der Gründe zn snchen ist, wärmn auf
Freiburger Gebiet so zahlreiche ungenügend dotirte Benefizien sich

besiudeu, wclchc kaum vdcr gar uicht hinreichen, um deu linterhalt
des Bcuesiziars, der Kirchc und dcs Gottesdienstes zn bestreiten.
Eiu zweiter Grnnd ist zwar auch der Minderwert nnd Minder-
crtrag dcr Licgcnschastcn, sowie dic höhcrcu Kosten der

Bewirtschaftung, dcr tcncrcrc Lcbcnsnntcrhalt uud die größere» Uuter-
haltungskvsten. Reich dotirte Klöster nnd kirchliche Stiftungen
gab cs in Folge dessen auf Freiburger Gebiet wenige; die Pfarr-
uud andere Benefizien, wcuu wir ciuzeluc ausnehme», sind besonders

ans dcm Lande sehr mäßige '), Die Kirchen und kirchlichen
Gebäude gchcu durchschnittlich nicht übcr mittelmäßige Ansprüche
hinanS ; die Ansstattnng dcr Kirchcn, dic Paramentc, kirchliche
Gesäße sind manchmal dürftig. Im Ganzen war dic Kirche
Frcibnrgs vcrmögcusrcchtlich mittelmäßig gestellt.

Gehen wir nnn anf die Darstellung des kirchlichen Sachcn-
rcchts Freiburgs ciu, sv können wir cingehends bemerken, daß

dasselbe meist dem gemeinen kirchlichen Recht entspricht.
Was zuerst die ro« sucrae betrifft, so galt in Frcibnrg das

gcmeinc Kirchcnrecht. Eine große Anzahl der rss snoräs werden

in dcn Bisitatimisprvtokvllen erwähnt nnd anf deren Instandhaltung

gcdrnngcn: kirchcn, Kapelle», Altäre, Tabcrnakcl, heilige
Gefäße, Knltnsgcgcnständc, Kirchhöfe u, f. w. Dic Synodalsta-
tnten, soweit wir diesclben znrückvcrfolgcn könncnheben den

heiligen Charakter der Kirchen und ihrer Bestandteile sowie dcs

') S. die diesbezüglichen Angaben in den Visitatiunsprotvkollen,
-) Vgl. die beständigen Klagen übcr den Zustand der Kirchen uud

kirchl, Gebäude, der Kirchenausstattuug in den Visitationsprotokollen seit dem

IS. Jahrhundert,
') Vgl, meine demnächst erscheinende Arbeit übcr die ältesten Shno-

dalstatuten der Diözese Lausanne bis zur Reformation,
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Kirchhofs hervor, welche Gott geweiht sind und nur mit Ehrfurcht
betreten werden füllen, und vvn welchen jeder Lärm und jede

weltliche Festlichkeit ferngehalten werden sollen; Kapellen, Altäre
u, s, w. dürfen nnr mit Erlaubniß dcs Bischoss errichtet werden ').
Die Synodalstatntcn vvn 159!) widmcn ein eigenes Kapitel °) den

Kultusgegenständen: Kirche nnd ihre Bestandteile, Altäre, Tabernakel,

Taufstein, Bilder, Kruzifixe, Kelch, Patenc, Korporale,
Pnrifikntvrium, Gcfaßc zur Aufbewahrung dcr heil. Olc, Rcli-
qnicn, liturgische Gewänder, Altartücher, Kandclabcr n, s, w. Über

alle dicsc ros c«n8eoro,tg,s vder dsnscliotno werden eine Reihe

von eingehenden Bestimmungen gegeben. Letztere werden
teilweise wiederholt, teilweise erweitert nnd neu eingeschärft in den

Divzesnnstatnten der Bischöfe Wattevillc (162^^), Strambino
(1665 <), Guisvlan (181L »), nnd Mcrmillod (l8«5 «). In diesen

Statuten werden eingehende Berordnnngcn erlassen über Ban nnd

Konsekration der Kirche nnd Altäre, über die Kirchhöfe, über die

Konsekration und Benediktion der kirchlichen Kultgegenstände, Wir
finden ferner diesbezügliche Angaben und Vorschriften seit dem

15. Jahrhundert in dcn liturgischen Büchern') der Diözese:
Missale, Mannale, Rituale, in dcn Manualen nnd Mandntcnbü-
chern der bischöflichen Kurie"), in dcn Hirtcnbricfcn ") dcr Diözese

nnd in dcn Loosssus gsusralö« dcr Bisitationcu
Einen weiteren Bestandteil des kirchlichen Sachenrechts bilden

die eigentlichen Kirchensachcn (ros eoolosiustiono im engeren

Sinne), Auch in Bezug auf dieselbe weicht das Partikularrecht uur
wenig von dem gemeinen Recht ab. Die ällestcn Diözcsanstaln-

') Oonstitutionss svrwcislss 1494, toi. 81

°) Oäp, III: I)s soeissicce orncctn,

') 88 6 il, und § 84,

55 und W ff,

') Oäp, II : I>e seeissii« et mMerls,!ibu« sorunr «bsoeti»,
°) pars II: De enltu, Crp, 1 und 2,

') Handschriftlich oder gedruckt auf der Kantonsbibliothek,

') Bischöfl, Archiv in Frciburg,
') Gesammelt von Gremaud, Gegenwärtig im Bischvfl, Archiv,
'") Staatsarchiv Freiburg, bischvfl, Archiv und Kantonsbibliothek,
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ten bestimmen daß bezüglich der Kirchensachcn diejenigen Gesetze,

Verordnungen nnd Privilegien, wie sie von der allgemeinen Kirche,
den Päpste», dcn römischen Kaisern und den Diözcsaubchör-
den erlassen worde» sind, befolgt werden svllcn; sowohl diejenigen
wclche sich am Kirchcugut vergreifen als auch jene, welche innerhalb

einer bestimmten Frist das ungerechter Weise in ihrem Besitz

sich befindende Kirchcugut nicht zurückerstatten, werden mit
kirchlichen Strafen bedroht.

Das Kirchcngnt im wcilercn Sinn zerfällt in Frciburg in

Benefizialgnt (Pfrüudegut), Pfarreignt (Fabrikant) nnd Stiftungsgut

(Klöster, kirchliche Gcuosscnschaftcn, Seminarien, Bruderschaften,

kirchliche Wvhlthütigkcitsaustaltcu u. s. w,)
Als eiuzclnc Bcrmögcnsobjckte odcr Bestandteile des Kir-

chcugutes ') finden wir im Frciburgcr Rccht: Pfründcn, Primitien
nnd Oblativncn, Zchnt, Gülten nnd Grnndzinsen, Kollekten,

Opfer, Stolgcbührcn, Jahrzciicn nnd Stiftungen.

n. Scileslücn. Dic Pfründc als Bermögcttskomplcr ist dcr

Inbegriff dcr mit cincm Kirchcnamt daucrud vcrbnudcncn Zius-
bcziige oder licgenschaftlichcn Einkünfte Der Ursprung dcr

Bcncfizicn licgt in dcr Zittcilnng von Vcrmögcnswcrtcn an einzelne

kirchlichc Jnstitntc, als in Folgc des Anwachsens dcs Kirchen-

vcrmögens dic Einhcit dcr Bcrwaltnng sich nicht mchr aufrecht

erhalten ließ. Dic Bildung dersclbcn hangt mit dcr Einführung

dcr Parvchialvcrsassung zusammen nnd hat sich anf unserem

Territorium ') ctwa vom 8. und 9. Jahrhundert allmählich
entwickelt nnd schließlich zwischeu dcm 10. und 1^. Jahrhundert
ausgebildet. Die crstcn Bcncfiziaten des Freibnrger Territoriums
erscheinen in Akten dcr zweiten Hälfte des !>. Jahrhunderts, wo

') tüonstitntions« «vnocluls« 1194 toi, 32; lüonstitntionss sviwck.
1523 K 12 ; Statuta svnoclalia 1W5 8 37,

Die Shnvdalstatuten vvn 1191 toi, 32>' zählen folgende auf: « ssu-
»u«. rsäclltus, sienivsinas, terras, posssssiones, sur«, et alia bona eouls-
«iarum st benslieioium, v

') Meurer, kirchl, Sachen, II, >i, 1ö4.

') OI>ronic>n« kiidonr^svise eci. Usl, li»,»v, 1352 p. 4ö2 il: <ügr-

tulairs cks l^ausanns (IVIsmoires st closumeut« VI p. 125, 26o),
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ein Pfarrer von Bulle und ein Pfarrcr von Vuippens angeführt

werden; dotirte Kapellen finden sich im 10. Jahrhnndert,
nnd Pfarrbenefizien als solche erscheinen urkundlich im 12. Jahr-
hundert. Daß ihre Anzahl schon bedenkend war, geht aus dem

Cartnlnr von 1228 hervor.

In Bezug auf die Benefizien finden wir in dcn ältesten
Synodalstatuten verschiedene Bestimmungen. Es wird verboten,
die Verwaltung zweier Pfarreien zn übernehmen vdcr jemanden
die Verwaltnng zu übertragen, d. h. die Einkünfte zweier Benefizien

zu beziehen. Gegen die Cumulirung der Benefizien schritt
auch der Rat wiederholt ein '). Ein Pfarr- odcr anderes Bene-

fizium darf nicht durch heimliche oder unerlaubte Abmachungen,
noch seitens nnqualifizirtcr Geistlichen erworben wcrdcn. Die
Pnrtikulargesctzgebung enthält ferner Vorschriften, wic cin Bencfi-
zium erworben werden nnd wie auf dasselbe verzichtet werden

kann, wie es verwaltet wcrdcn mnß, sowie Angaben, nns welchen

Bestandteilen dasselbe zusammengesetzt ist ^),

Dem Benefiziaten steht der Genuß der Pfründe mit den

dem Amt inhacrirenden Einkünften zu. Die Bestimmungen heben

aber hervordaß der Bencfiziar nicht Eigentümer, sondern nnr
usutruotuoriuiz dcr Pfründe sei, welcher nnr die Einkünfte, nicht
aber das Grundvermögen verwenden darf; derselbe könne in keiner

Weise über das Benefizium verfügen, nichts von den kirchlichen

Rechten preisgeben, auf keine Einkünfte verzichten, dieselben aber

anch nicht zn Gunsten seiner Familie verwendenDer Benefi-
ziar hat die Verpflichtung die Liegenschaften, Titel ». s. w.,
welche zum Benefizium gehören, zu überwachen; er muß dasselbe

im gleichen Zustande an den Nachfolger abtreten; tritt eine

Vermögensverminderung durch seiue Schuld eiu, so ist cr dafür haftbar.

Schon die ältesten Statuten °) verordnen, daß jeder Benc-

>) Ratsmanual vom 2. Dezember 1604, 10. Februar 1609 u, s, w,

Konstitut, svnocZalss 1494 kol. 20 nnd 21 ; Konstitut, »vn. 1523,
27, 30; Ossrsta st Ooi,»t. »vnocl. 1665 toi. 104—106? Dsorsta ot

Oonst. »vnoci. 1812 kol, 106-108 u. s. w.

Statuta synodal. 1599 «sp. II 8 8.

') Statuta »vnoci. 1625, 8 LI: vssrsta 1665 kol. 114,

°) Oonstit. svoocl, 1494 toi. 32.
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sizicir das Inventar sämmtlicher Vermögenswerte seines Benesizinms

aufnehme; ein Exemplar dieses Schriftstückes foll sich in
den Händen des Patrvnatsherren der Kirche befinden, das andere

in dcr Kirche devonirt werden. Dicse Verordnung hatte den

Zweck zu verhindern, daß das Pfrüudcgnt vermindert und durch

Nachläßigkeit verschleudert würde, Dcr Benefiziar mußte übrigens
dic eidliche Verpflichtung übernehmen, das verlvrcnc Pfründcgnt
nach Kräften wieder herzustellen. Über die Verteilung der

Einkünfte zwischen dem abtretenden und dem nenen Benefiziar wnr-
den ebenfalls Bestimmnugcu gctroffcn ').

Die Benefizien waren vft ungcrcchtfcrtigtcn Eingriffen der

Patrvnatsbcrechtigten ansgcsctzt; es wurden Klagen laut, daß sich

die Patrvnatsherren verschiedener Einkünfte der Benefizien bemächtigten

nnd so das Bcnesizinm benachteiligen. Solche Klagen
kamen auch in Frcibnrg vvr: dic Partiknlargcsctzgcbnng verordnete ^)

deshalb, daß dcn Pfarrkirchcn nnd Bcnefizicn, sci es durch die

Patrvuatsbcrcchtigteu, sei cs dnrch andere, keine größeren Lasten

auferlegt werden dürfen, als was durch Herkommen bestimmt sei,

nnd zwar untcr Andrvhnng von kirchlichcn Strafcn, Eine
Eingabe vvn Pfarrern an dcn Freibnrger Rat") im Jahre 1611

hebt hervor, dnß dic Patrone den größten Teil dcr Einkünfte des

Benesizinms an sich reißen und daß die Bencfiziaten « qui ont
dien etuckiö, vont eksrckor nillours ck« moilleurs bsnöliess. »

Der Rat verspricht Abhilfe zu schaffen und setzt einc Kommission
cin, welchc darüber berichten svll, wic es sich in Stadt nnd Land

mit den Einkünften der Benefizien vcrhaltc, vb die Laicnpatrvne
die Erträgnisse dcr geistlichcn Stiftungen genießen, ob letztere

stiftungsgcmäß ausgeführt werden u. dcrgl. In wie weit Abhülfe
geschafft wurde, läßt sich nicht feststellen; jedenfalls verstummten
die Klagen nicht, KirchlichcrseitS wurdeu den Bencfiziaten
wiederholt eingeschärft'), sich den Patronen gcgcnüber so zn verhalten,

daß letztere keine berechtigte Klage vorbringen könnten.

vsorew 16S5 lol. 104 uncl 114 ; Dssesta 1812 lol. 106-108 u. s.w.

°) Oonstitut. «vnoclälss 1494 lol. 21 a,

') Mandatenbuch III, l„I. 34 a.

') Oeorsts, st Oonst, svnoäalss 1665 lol, 105.
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Das Benesizialwesen Freiburgs kanute auch dasjus spolii.
Seit dem früheren Mittelalter war ein weitverbreiteter Mißbrauch
eingerissen, wonach der Mobiliarnachlaß Geistlicher von Ministerialen,

Vögten, Landesherren und anderen nach dem Tode gewaltsam

ergriffen wurde. Dies sog. Recht wurde jus spolii genannt.
Gegen diesen Mißbrauch trat die kirchliche Gesetzgebung anf; das

Partikularrecht der Divzese Lausanne belegt solche Eingriffe iu
das Vermögen von Geistlichen mit der Exkommunikation '). Bci
dieser Gelegenheit erfahren wir, daß das i'us spolii sogar bei

solchen Geistlichen ausgeübt wurde, die schwer krank darniederlagen,

deren Herstellung nicht ausgeschlossen war, und die znweilcn
auch die Gesundheit wieder erlangten. Es wird allen Geistlichen

angeordnet, diejenigen, wclche sich solche Ausschreitungen zu Schulden

kommen lassen, öffentlich als Erkommunizirte zn verkündcn

und dieselben der bischöflichen Behörde anzuzeigen. Der Nachlaß
der Geistlichen soll beim Benefizium verbleiben uud dem Nachfolger

anheimfallen, wenn nicht der Verstorbene vorher anders darüber

verfügt hat, oder der Nachlaß durch Herkommen vder Privileg
einem anderen Zwecke zugewendet wird ^).

Das ältere Freiburger Recht hat gesetzgeberisch wenig in
das kirchliche Benesizialwesen eingegriffen, wenn wir dic Erwerbsfähigkeit

dcr Bcnefizien, svwic ihre Verwaltung ausnchmcn. Es

sind meistenteils Punkte vvn untergeordneter Bedeutung, welchc

sich siuden: Anstände wcgcn Einkünften, Lasten und Beschwärnißen
der Pfründen, Regelung der Einkünfte, Verbot dcr Cumnlation,
Inkorporation von Pfründen n. f. w Interessant ist die

Bestimmung, die Cumulation der Benesizieii betreffend, welche besagt

„es sei große Klag, daß man viel Kapellen etlichen partikularen
canonicis inkorporirt und dies die Ursach, daß der Gottesdienst

') Ovnstitutionss svnoäalss 1194 lol, 32, Die Bestimmimg ist

wiederholt in den Statuten von 1523, Z 4V,

Oonstitutiones svnoSäls» 1494 toi, 39; Oonstitutionss 1523

« 60. Vgl, Projektbuch (1547-70) toi, 124,

Bgl, Ratsmanual vom 12, April 1553, 2«, März 15ol, 20, März
1579, 22 November 1629, 10, Mörz und 6, November 1641, 16, und 1«,

März 1679, 1«, November 1M1, 2«, Januar und 13, Februar 1733, 12,

November und 3. Dezember 1737 u, s, w.
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schlecht und nicht nach der Stifterintention gericht wird, daß auch

die Landlcnte nicht mehr Stiftungen thnn ')."
Das neuere Recht Hut in Bezug auf die Benefizien eine

Reihe Entscheidungen getroffen. Die helvetische Republik hob
im Jahre 1799 die nicht befetzten Jncuratbenefizien, d. h. diejenigen,

die nicht mit Seelsorgc verbunden sind, sondern nur zu
anderen kirchlichen Funktionen z. B. Messelesen verpflichten, auf nnd

bestimmte, daß solche bei eintretender Vakanz bis auf weiteres

nicht mehr vergeben werden sollen; die Curatbenesizien dagegen
können fortbestehen, nur werden dieselben durch die Administra-
tionskammcr vergeben. Desgleichen können die kirchlichen Gemeinschaften,

mit wclchen Seelsorge verbnnden ist, im Falle einer

Vakanz, die von ihnen abhängenden Pfarrbenefizien wieder besetzen.

Von einschneidender Wirkung fiir das Benesizialwesen waren
dic Bestimmungen über dic Aufhebung dcr Unveräußerlichkeit der

Liegenschaften, übcr die Aufhebung der auf Liegenschaften ruhenden

immerwährenden Abgabe», Alle Abgaben dieser Art, namentlich

die Zehnte» nnd Grundzinsen werden als loskänflich erklärt").
Die Mediationsakte (1803) legte die Ablöslichkeit der Zehnten

und Grundzinsen gesetzlich fest ^). In Bezug auf den Loskanf
der Zehnten und Grundzinse» in Freiburg, bestimmte die

Gesetzgebung 5), damit die Pfründen dadurch nicht beeinträchtigt würden,
daß alle auf Ablösung von Zehnten und Grundzinsen gehenden

Handlungen der Genehmigung des kleinen Rates unterworfen
seien; die durch Loskauf erhaltenen Kapitalien kommen den Benefizien

zu Gute und sollen sicher angelegt werden °).

') Ratsmanual vom 2, Dezember 1604,

IZuIlstin ollisisi äs lä «Kambrs ääministrativs äu oanton äs

I^ribourg, I p, 162, 310 ; II, p, 178, 232,

') Sullstin I, L, I, p, 106, II, p, 53 lk,Zweite Helvetische

Verfassung ßö. 10 und 11,

') ^csts äs msäiätiou okäp. V, § 21, Vgl, SuIIstiu äss Iois äu
säntou äs pribourg I, p, 219,

°) öullstiu äss iois II II, p. 123.

°) SuIIstin äss iois IV, p. 237, 320. Die Bestimmungen über die

Anlage der Kapitalien im Jahre 1834 z. Teil abgeändert, S, Lullstiu XVI,
p, 109,
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Dic Ablösung der Zehnten nnd Grundzinsen war für das

Pfründeverinögcn von großem Nachteil, so daß viele Bencfizicu
auch dcu bcscheidenftcn Ansprüchen nicht mehr gcnügtcn. Dies steigerte

sich noch, als nach nnd nach verschiedene kirchliche Einkünfte durch

gesetzgeberische Erlaße beschränkt wurden uud schließlich im

Jahre 1848 dic Primitien, der Nvvalzehut nud andere Abgaben

dieser Art ohne Entschädigung aufgehoben wurden -) Selbst die

Regierung vou 1L48 mnßte zugeben, daß eine Reihe vvn Pfründen

nngenügend dotirt seien, und daß ihre Erträgnisse für den

Unterhalt dcs Bencfiziaten nicht genügen. Diese Benefizien sollen

anf Staatskosten dnrch eine jährlich zn verteilende Summe
aufgebessert werdenDas Gesetz regelt anch im Allgemeinen und

im Einzelnen die Einkünfte der Benefizien durch Beschlüsse vvm
13. Februar l849 und vom 18. Juni 1850').

Eine teilweise Rückkehr zum kirchlichcn Vcncftzialwcscn
bedeutet, nach dem Sturz der Regierung vou 1848, dic Vereinbarn»

g zwischeu geistlicher und weltlicher Behörde vvm 17,

November 1856 in Bezug auf die Besetzung dcr Pfründen; die

obcn crwähuten Bestimmnngen in Bezng auf dic Rcgclung dcr

Einkünftc der Benefizien wurden aufgehoben °) nnd dcr frühere

Znstand wieder hergestellt. Im Jahre 1858 ivnrde endlich das

Bencfizialwcscn dnrch eine Konventivn ') zwischen gcistlichcr nnd

weltlicher Behörde definitiv geregelt,

b. Primiticil nnd Gblationen. Roch dem Vorbilde des alten

Bundes pflegte man in den ersten Zeiten dcr christlichcn Kirche

dieser die Erstlinge der Früchte zu entrichten. Auch andere

freiwillige Gaben, teils iu Naturalien, pflegten dic Gläubigen feit
alter Zeit während der Messe auf den Altar zu legen. Erstere
werden Primitien, letztere Oblationen genannt. Die Primitien

') Gesetz vom 18, Januar 1804 und vom 31, März 1838,

°) Lullgtin clss Iois XXIII, p, 41,

') Sullstin clss Iois XXIV, p. 10,

5) IZuIlstin XXIV, n, 123 ; XXV, p, 323,

Lullstin XXX, p, 146,

°) Beschluß vom 18, November 1857. Lullstiu XXXI, p. 137.

') Lullstiu XXXII, p, 36 ö.
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kamen im Abcndlande teilweise schon früh außer Gebrauch,
bestehen aber heute noch im Orient, die Oblationen wurden im
Laufe der Zeit durch die kirchlichen Abgaben, Stolgebührcn und
Kollekten ersetzt').

Beide, sowohl die Primitien als die Oblationcn, erhielten
sich auf Freiburger Gebiet bis in die neuere Zeit. Wir finden
im Freiburger Recht des 16. Jahrhunderts Bestimmungen
wclche die Primitien als einen alten Branch erwähnen und darauf
dringen, daß die Pfarraugchvrigcn dem Kilchherrn die gewohnten
Primitien bezahlen nnd keine Ausflucht suchen sollen. Ein
Beschluß vom Jahre 1566 besagt -'), daß derjenige der zwei Güter
hat, doppelte Primitien zu entrichten hat. Wird dagegen ein Gut
geteilt, sv muß derjenige, der dic Hofstatt besitzt, die Primitien
geben.

In der kirchlichcn Gesetzgebung kommen die Primitien und
Oblationcn znerst als « elimosinne vor'). Im 17. Jahrhundert

wird den Benefiziaten verboten ''), auf die Primitien zu
verzichten, um sich die Gewogenheit der Pfarrkindcr zu erwerben,
mit dcr Begründung, daß dies zum Nachteil der Benefizien gereiche;

in der zweite» Hülste des 17. Jahrhunderts finden wir die
Oblationen neben dem Zehnt noch als kirchliche Einkünfte angeführt

"). Im Anfange des 19. Jahrhunderts werden die Primitien

« iuter jurg, benetieii », die Oblationen aber unter die Stol-
gcbühren gerechnet Die Primitien sind weggefallen, nnd die

Oblationen werden in Form von Stolgebühren entrichtet

e. Zehnt. Der Zehnt ist eine Abgabe, welche als der nuote

Teil eines Frnchtertrages schon im alten Bnnde an die Priester,
nnd ebenso von den Christen in den ersten Jahrhunderten freiwil-

') Bering, Kirchenrecht ' p. 790.

') Ratsmanual vom 19. Juli 1506, 17. Mörz 1516, 7. November
1548 u. s, w.

Ratsmanual vom 27. März 1566.

i) <Ä„«t. svnoöäl. 1494 toi. 32 b.

Statuta svnodaiia 1625 8 21.

Osorsta st Oonstitutionss svnoäaiss, 1665 loi, 106,

'1 Oesrsta st Oonstltutionss svnocläies 1812, p, 108.

') Statuts, cliosessana 1885, l?srs III, p. 34,
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lig, später in Folge kirchlicher nnd auch weltlicher Gesetze an dic

Kirche entrichtet wurde. Seit Karl dcm Grvßcn stand cs als

allgemeines Prinzip sest, daß jcdcr Christ dcn Zehnten vvn dcu

Feldfriichtcn (ckooimno prseckinles), von den Tiersnngen (ckecimlis

»anszuii!nlo8) nnd von seinem Einkommen (ckLiümns psisoualo«),
wclche letztere aber schon früh abkamen, an die Tanfkirche, also

an seinen Pfarrcr, zu cutrichten habe. Bald kamen anch Laien,
teils durch Belehuungen mit kirchlichcn Gütcrn odcr durch

Veräußerungen solcher, teils anch dnrch Willkür und Gewalt in dcn

Besitz von Zchntcn, so daß sich ncben dcm kirchlichen Zehnt ein

Lnicnzehnt ausbildete. Letzterem trat die Kirchc seit dcm 12,

Jahrhundert entgegen ; sie verbot die Übertragung von Zehnten

an Laien, erklärte diesc sür nnfähig zur Erwerbung des Zehnt-
rechtes nnd forderte dic Rückgabe der in Laicnhäudcn befindlichcn

Zehnten. Mit letzterer Bestimmung drang jedoch das kirchliche Recht

nicht durch; die Folge davon war, daß geistliche nnd weltliche

Zehnten neben einander bestehen blieben. Zur Anerkennung brachte

das kirchliche Recht bloß den Grundsatz, daß dcr Erwerb dcs

Zehntrechtes durch Laien nnzuläfzig war, nicht aber der Besitz vvn
bereits innegehabten Zehnten ^).

Dnrch dic neueren Gesetzgebungen wurde dcr Zchnt mit
den sonstigen Grundlastcn teils ohne Entschädigung aufgehoben,

teils in fcste Rcntcn nmgewandelt, teils zur Ablösung gebracht.

Im letzteren Fall tritt das Ablösungskapital nn die Stelle des

Zehntrechts als zum Dotalvcrmögeu der Kirche gehörend.
Wie weit das Zchntrecht auf Frciburger Gebiet zeitlich

zurückgeht, läßt sich nicht gcnan feststellen. Wir finden schon

im 9. Jnhrhundert ") einen Zehntstreit zwischen einem Pfarrer
von Bulle und den von Vuippens, welcher nns den Beweis liefert,
daß der Zehnt damals als kirchliche Abgabe anf Freiburger
Gebiet üblich war. Urkundliche Belege finden sich seit dem 12.

JahrhundertIn den ältesten Synodalstatuteu wcrdcn die

') O, 11 ««. X, III, 30.

2) Bering, Kirchcnrecht', p, 791: Schulte, Kirchenrecht', p, 479,

') OKronio,ns kriboru'Asoiss p, 163,

l^ibsr clonäticmum von Hauterive (H.rsKivss äs la Looists ci'Kis-
toirs VI) ; Cartular von Hauterive, Handschrift!, im Freib, Staatsarchiv,

°) Oonstitutionss svuoääiss 1494 kol, 32 b.
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Zehnten als «rsckckitus » erivähnt. Seit Ende des 14.

Jahrhunderts zeigte sich in Freiburg, wie wir es srüher dargelegt
haben, ein Streben nach Entlastung des Grundbesitzes, welches

sich dadurch kund gab, daß der Rat die Loskauflichkeit der auf

Grundbesitz lastenden Gerechtigkeiten gesetzlich festlegte. Diese

Bestimmungen hatten aber nur einen teilweisen Erfvlg - dcnn die

kirchliche Gesetzgebung hielt an dcm Hergebrachten fest. So
bedrohen z. B, die Divzcsanstatnten von 1625 diejenigen Benesi-

ziaten mit kanonischen Strafen, wclche untcr irgend einem
Vormunde auf dic Zehnten verzichten. Letztere erhielten sich in Frciburg

bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Unter dcn verschiedenen Zehnten auf Freiburger Territorium

scheint neben dem Fcldzchnt oder Altfeldzehnt d. h. demjenigen,

welcher von fortwährend Ertrag liefernden Grundstücken

entrichtet wurde, der Neubruchzehnt oder Novalzehut (ckecimae

noväIoL) besondere Bedeutung gehabt zu haben. Dcr Novalzehnt,
welcher von erst urbar gemachten oder doch seit Menschengedenken

unbebaut gebliebenen und erst wieder knltivirtcn Grundstücken

entrichtet wird, sindet in dcr Freiburger Gesetzgebung besonders

seit dem 16. Jahrhundert öftere Erwähnung ^). Diese betreffen

hauptsächlich Anstände in Bezug auf die Entrichtung des Neubrnch-

zchnten, ferner Klagen, daß dic Zehnten überhaupt abnehmen, was
dann das Eingreifen dcs Natcs veranlaßte, endlich Mißbräuche

wegen Novalzehntcn, welche gerügt werdenDnrch eingeschlichene

Mißbräuche betreffs Novalzehntcn wurde auch die Diöze-
sangesetzgcbung veranlaßt, einzuschreiten. Die Synodalstatuten
stellen deu Novalzehnt als dnrch das natürliche nnd positive Recht

gebotcn hin nnd fordern die weltliche Obrigkeit auf, für cine

regelmäßige, friedliche Entrichtung dieser Abgabe Sorge zu tragen;

') Statuts, svnocislis, 16Z5 ö, 21.

Wir können daraus auch einen Schluß ziehen in Bezug auf die

Bewirtschaftung des Landes; bis ins 16, Jahrhundert hinein war noch viel
Land vorhanden, das nicht urbar gemacht war,

Ratsmanual vom 2t, Juni 1595, 28. April 164», 16. März 1745;
Mandatenbuch IV, lol. 14 b, V, lol. 99 a u. f. w,

Oonstitutionss svooäsiss 1494 loi, 38 b; Oonstitutionss 1523

Z 56 ; Oscrsts, st Oonstitntionss 1665, loi, 196.

11
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zugleich werde» die Ordenslcute, welche aus irgend ei»em Grunde

die den Kirchen gebührenden Zehnten an sich ziehen, niit
kirchlichen Strafen bedroht. Aus dem 18. Jahrhundert endlich

haben wir eingehende Bestimmungen darüber, wie in einer

Anzahl Pfarreien Freiburgs der Zehnt gehandhabt wurde ').

In der Zeit der helvetischen Republik wurde der Zehnt
aufgehoben, was sich aber überall nicht gleichmäßig durchführen

ließ 2). I» Frciburg bestanden die Zehnten weiter; deren

Loskäuflichkeit war über durch das Gesetz vom 18. Januar 1804
festgesetzt worden"). Die Synodalstatuten von 1812 bestimmen,

daß die Zehnten nicht zu den Stolgebühren, sondern zu den

Einkünften des Benesizinms gehören '). Im Jahre 1833 und 1837
wurden die Bestimmungen übcr den Loskauf der Zehnten erneuert
und ergänzt °), Abgeschafft und zwar ohne Entschädigung werden
die Zehnten nnd Abgaben dieser Art dnrch Dekret vom 8. Mai
1848 «): „Der Neubrnch- oder Novalzehnten, der Geburtszehnten,

die Frohndienste und Tagwen, die Prnnizien und alle andern

dergleichen Rechtsamen, das Passionskorn, Korngefälle bei Sterbfällen

(inortusrium), ob diese Leistungen auf liegendem Gut
beruhen oder nicht, und unter was immer für einem andern

Namen sie gefordert werden mögen, sind unentgeltlich abgeschasst."

<l. Grundzinsen und Gülten (cens toneieres, cens perpe-
tuellss). Diese sind Lasten und Gerechtigkeiten, welche auf
Liegenschaften zu Gunsten von Kirchen und geistlichen Stiftungen
gemacht werden.

Gülten und Grundzinsen, auch Renten, welche von den

Diözesangesetzgebung als « esnsus » unter die Vermögensobjekte

gerechnet werden '), erlangten im kirchlichen Vermögensrecht vvn
Freiburg eine große Bedeutung; schon Ende des 14. Jahrhunderts

') Mandatenbnch VII, toi. 307-15 (Mörz 1747).
^) IZuIlstin cls Ia «Kämbrs säministrätivs I, p, 75, 107,

Lulletin äs» loi« I, p, 249,

") Ossrstä st Oonst, svnoäslss 1812 p, 108,

°) Bulletin äss Iois XVII, p, 191,

°) IZuIlstin äss loi» XXIII, p, 44,

') Oonstitutionss svnoääles, 1494 kol. 32,
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sah sich der Freiburger Rat veranlaßt, einzugreifen und die Los»

käuflichkeit der Gülten, Grundzinsen u. s. w. zn statuiren. Ende
des 15. Jahrhunderts wurden sogar den Gvttcshäusern der Kauf
von Zinsen, Renten, Gülten auf Liegenschaften dcs Freiburger
Gebiets verboten.

Die Ablösung dieser Gerechtigkeiten geschah dann auch in
ziemlich umfangreicher Weise; die Form der Ablösung war eine

verschiedene, bis sie Ende des 15. Jahrhunderts durch Einführung
einheitlicher Ablösungsbriefe ersetzt wurde ').

Im Anfange des 17. Jahrhunderts setzte das Stadtrecht
die Rechte dcr Zinsherren fest und erließ Bestimmungen iiber die

Verjährung bei Zins und Gült ^), Es wurden ebenfalls
Anordnungen getroffen in Betreff der Bewahrung der Gülten der

Gottesglieder

Die Klagen wegen Überbürdung der Liegenschaften durch

Zinsen wurden auch im 17. und 18. Jahrhundert laut. Die
Folge davon waren neue Verordnungen des Rates, dieselbe

loszukaufen 4); im 18. Jahrhundert wurde das Verbot erneuert,
Zinsen und Belastungen durch letzwillige Verfügung auf liegende

Güter zu lcgeu ^).

Dic helvetische Republik dekretirte den obligatorischen Loskauf

der Grundzinsen und Gülten und führte denselben zum Teil
auch durch °). Die Mediationsakte') bestätigte den gesetzlichen

Zustand, welche die helvetische Republik in dieser Beziehung
geschaffen hatte. Die Freiburger Gesetzgebung hat sich der letzteren

angeschlossen und über den Loskauf der Grundlasten, Zinsen und

Gülten eine Reihe von Bestimmungen erlassen ^), bis die Frage

') kissueii äipiomätious clu ssntou äs pribourz V, p. 117 ; II
Ooiisotion äss Isis tot, 157 g, ; Projektbuch, Osterprojekt 1495. sLsgisi. st
vkrristss 54 kol, 3 g,,)

') Munizipale 452, 453.

') Projektbuch. Projekt 161«, koi, 341.

') Mandatenbuch III, kol. 36 b <27. Januar 1612.)
°) Mandatenbuch VIII, kol. 107 s, (15. März 1753).

°) lZuIIstir, äs lä «Kämbrs ääuriuisträtivs I, p, 196 ; III, p, 513,
813 ; Zweite helvetische Verfassung H II.

') ^.sts äs msäiätion skäp. V ß 21,

°) Luiistin äss iois I-IV, pässim, 8, ttspsrtoirs gsusräi (1893-
59) p. 96.
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endgültig durch das Gesetz vom 13. März 1838 gelost wurde ^).

Zum Zwecke der Ablösung der Grundzinsen wurde die (ürusss

ck'ämortissemoiit. geschafseu und im Jahre 1354 mit der Laisse
dvpotkeoäiro vereinigt ^).

o. Kollekten, Gpfer, Kirchliche Abgaben (Steuer). Almosen
und Opfer anzunehmen und zu sammeln zur Bestreitung der

kirchlichen Bedürfnisse steht der Kirche srei. Dies geschieht entweder

in der Kirche (Opferstock, Opfergang), odcr außerhalb der Kirche

(Kollekte). In der neueren Zeit ist zur Deckung von Ausgaben,

für welche das Einkommen des fundirten Kirchenverinögens und

die regelmäßigen Opfergelder nicht ausreichen, die Kirchensteuer

dazu gekommen.

Die Diözesangcsctzgcbung nnd dns Freiburger Recht enthalten

ebenfalls Bestimmnngcn über diese Vcrmögcnsobjckte. Opfer
und freiwillige Gaben werden in den ältesten Synodalstatuten als
«olemosing,» bezeichnet; Kollekten in Kirchen, Gott geweihten

Orten und bei geistlichen Personen eigenmächtig zn
veranstalten, wird sowohl den Gemeinschaften (communis), als öffentlichen

oder Privatpersonen streng untersagtGegen die

Mißbräuche des Kollektirens, wclche nach dem Zeugniß derselben

Statuten in der Diözese Lausanne sehr in Übung war, schritt seit

Anfang des 15. Jahrhunderts die kirchliche Partilulargesetzgebnug
überaus streng ein ^),

Auch die weltliche Autorität mußte eingreifen und das

Kollektiren in Stadt nnd Land teils ganz verbiete», teils an die

vorher eingeholte Erlanbniß der Obrigkeit knüpfen. Es waren
hauptsächlich fremde Klostergeistliche, welche das Land durchzogen

und Sammlungen veranstalteten. Die klösterlichen Niederlassungen

des Landes richteten wiederholt Gesuche an die Regierung,
solche Kollektoren, welche die Einwohner belästigen, nicht zuzulassen,

und ersuchten die bischöflichen Behörden, diesen fremden Bett-

') Lullstln XVII, p. 213, 255.

2) «ulletin XVII, 277, 286, 378 ; XIX, p. 230 ; XX, p. 15 ;

XXVIII, p. 288-89.
') Oollstiwtionss »vnoSälss 1494 lol. 31 b, 32 b,

S, das Kapitel cls äbusibus o,usstoruW, Oorist. svnoä, 1494

lol. 32 b ; 1523, Z 44 ; 1665, lol, 126.
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lern keinen Geleitsbrief zn geben. Dcn Pfarrern wurde vom Rat
verboten, die Gesuche der Petenten zu befürworten und Atteste

auszustellen

Auch das neuere Recht enthält verschiedene Bestimmungen
in Bezng auf die Kollekten; das Kollektiren ist an die Erlaubniß
des kleinen Rates gebunden An Stelle der erwähnten
Bestimmungen ist durch die Codifikation des Freiburger Strafrechtes
der Z 450 des Strafgesetzbuches getreten Das Kollektiren in
den Kirchen für nicht religiöse Zwecke ist durch die Pfarreigesetze

4) geregelt: „Geldsammlungcn zu anderen als religiösen
Zwecken, dürfen in den Kirchen nicht vorgenommen werden ohne

vorherige Erlaubniß dcr weltlichen nnd geistlichen Behörden."

Zu den freiwilligen Gaben gehört ferner das Opfer, wie
es heute uoch bei den verschiedenen Kultushandlnngen vorkommt.
Die Erträgnisse des Opfers dienen entweder znr Ergänzung der

Einkünfte des Benesizinms oder zur Deckung der kirchlichen
Bedürfnisse, oder sie sind dcm Geistlichen zur Verteilung an die

Armen überwiesen.

Opferordnungen finden wir schon früh in dcr Freiburger
Gesetzgebung. Dic ältestc ist wahrscheinlich dic Opferordnnng
von St. Niklaus, Wie weit dieselbe zurückgeht, und worin sie

bestand, ließ sich nicht genan feststellen. Lant Bestimmung vom

Jahre 1501 °) sollen die Barfüßer nnd St, Johann dieselbe

Opferordnnng befolgen wie die Kirche St. Niklaus. Wir finden

ferner Bestimmungen nnd Ordnungen über Gabnngen an den

Altar St. Niclauscn, über pfarrliche Rechte und Opfer, über

Opfer au Sonntagen n. s. w °).

') Ratsmanual vom 19. Februar 1642. 13, Februar 1659, 11. März
1701, 14, Dezember 1789, 9, März 179«,

2) Cirkular vom 4 Mai 1804 (IZuIlstin ciss Iois I, p, 352), Bgl, I,

p, 233 ; II, p. 105 ; IV, p, 85,

Strafgesetzbuch des Kantons Freiburg, 1849, Z 450.

5) Pfarreigesctz von 1879, Z 283; Pfarreigesetz von 1894, Z 308.
' Projektbuch (1495-1547) lol. 18 ä,
°) Projektbuch I, <z. lol. 18 b; Projektbuch 1.. (1585-1625) lol, 140-

144 b, lol, 211 Mandatenbuch I, lol, 95 b.
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Auch in der neueren Zeit besteht, ivie schon erwähnt, die

Opfersitte fort; die Ertragnisse derselben dienen entweder znm
Unterhalt der Kirche, der kirchlichen Paramente und der Sakristei,
des ewigen Lichts nnd anderen kirchlichen Zwecken. Die Opfer
zum Unterhalt dcr Geistlichen fallen größtenteils mit den Stolge-
bührcn zusammen '),

Von den früheren kirchlichen Abgaben sind heute noch die

Dispensationstaxen, ferner die freiwilligen Abgaben für den Pe-
tcrspfenig, für die äußere und innere Mission geblieben. Dagegen

bildet heute in einzelnen Ländern eine gesetzliche Abgabe die

Kirchensteuer (Psarreisteuer). Diese stellte sich als notwendig
heraus, als sich in Folge der teilweisen Säkularisation des Kirchenguts

und der Abschaffung der Zehnten, Primitien nnd anderen

Rechtsamcn, nnd zwar znm Teil ohne Entschädigung, sowohl der

Umfang und Vermögenswert als anch der Ertrag der Benefizien
sich bedeutend verringerte. Für den für die Instandhaltung des

Benesizinms fehlenden Betrag mußie man auf dem Stenerwege
aufkommen. Diese neuen durch die Pfarreien zu erhebenden Stenern
und Anfingen sollten nach Freibnrger Recht so verteilt werden,
daß ein Jeder nach seinen Mitteln dazu beitrage ^). Den Umfang
der Besteuernng bestimmen die PfarrcigesetzeDanach haben
die Pfarreien und die Eigentümer in den Pfarreien die Kosten

für den Bau, die Ausbesserungen und den Unterhalt des

Pfarrhauses, der Kirche und des Kirchhofes, für den Unterhalt des

Benefiziaten, ferner die Kosten des Gottesdienstes im eigentlichen

Sinne und die Kosten der Pfarreiverwaltnng zu tragen.

t. Stolgebühren nnd MeWvendien. Stolgebühren sind die

herkömmlichen Abgaben, welche die Parrochianen an ihren Pfarrer
teils zur Anerkennung des Pfarrlichen Amtes, teils als
pflichtmäßigen Beinag zum Unterhalt des Benefiziaten bei Gelegenheit
gewisser priesterlicher Funktionen desselben entrichten. Solche sind

') Vgl. Statuta cliossssaua 1885, III, p, 34-35,

') SuIIstiu cls» loi» XXIII, p. 239. I.oi Su 5 suillst 1848 S, 237,

5) Pfarreigesetz vom 1864, 290 ff; Pfarreigesetz von 1879 ZZ 287 ff;
Pfarreigesetz von 1894 W 312 ff.
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namentlich zu entrichten bci Taufen, Aufgebot, Trauung, Aussegnung

der Wöchnerinnen, Einsegnung nnd Beerdigung der Leichen
und Ausstellung pfarramtlicher Zeugnisse, Anfangs freiwillige
Gaben, wurden sie allmählich zur ordnungsmäßigen Observanz
und als ein Beitrag zur leichteren Snbsistenz der Pfarrgeistlichen

betrachtet, seitdem sich das Einkommen der Benefiziaten
dnrch vielfachen Übergang von Kirchengütern in Laienhände und

durch Aufhebung früherer Nechtsame gemindert hatte ^). Die
Stolgebühren kommen auch untcr dcm Namen Casualien vor.

Diese Casnalien finden wir in Frcibnrg seit dem 14.

Jahrhundert in verschiedenen Fvrmen als Begräbniskosten, Scelrecht,
Segnungen, Osterzettel u. s. w. Die hauptsächlichsten dieser Stol-
gcbühren scheinen die Seelgeräte (mortuerrium) gewesen zn sein.

Laut Verordnung vom Jahre 1370 kann jeder auf seinen Tod

hin bis auf 10 Pfund für sein Seelgeräte bestimmen ^), Laut
Stadtrecht") muß von erblosem Gnt zuerst das Seelgeräte
abgezogen werden. Diese Seelgeräte wurden zur Deckung dcr Begräb-
nißkosten verwendet, sowie als Gebetsgclder. Im älteren
Freibnrger Recht finden wir eine Reihe von Bestimmungen über die

Entrichtung der Stolgcbühren, ferner Anträge übcr Verminderung
uud Abschaffung des mortusrium, Anstände wegen desselben,

Verordnungen über Verwendung der Gebetsgelder u. f. w ^).

Da die Stvlgebühren in der Regel auf altem Herkommen

beruhen, so hatte die kirchliche Partikulargesetzgebung kaum

Veranlassung einzugreifen; für die Diözese Lausanne finden sich für
die neuere Zeit nähere Bestimmungen in dcn Diözesnnstatuten °).

Einen ähnlichen Charakter wie die Stvlgebühren tragen die

Meßstipcndien d. h. die Liebesgaben an die Priester aus Anlaß

') Vgl, Bering, Kirchenrecht' v. 7S7 ; Lämmer, Kirchenrecht', p, 684.

2) 1,sgi»iation st varistss 3?, 13, kol, 61 a,

') Mnnizipale ß 412.

") Ratsmanual vom 13. Juli 1S18, 30. Oktober 1585. Projektbuch «.
(1571-85) kol, 11 und 51 ; Ratsmanual vom 6. September 1595; Mandatenbuch

III, kol, 85 b, V, kol, 13 b; Ratsmanual vom 29. Juli, 5, August
1649, 4. Januar 1657 u. s. w.

°) Oollstitutionss 1812 v. 108: Statuta äiossssaua 1885 III p,
34-35,
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der Darbringung des Meßopfers in einer besonderen kirchlich
erlaubten Intention. Zu solchen Zwecken sind anch vielfach Meß-
stiftnngen zur Abhaltung vvn Jahrzeiten gemacht worden nnd

entweder einer bestimmten Pfründe als Teil der Dotation
zugewiesen, oder es kommen solche Stiftungen auch als ganz
selbständige vor (Jnkuratbenefizien). Meßstiftungcn nnd Jahrzeiten
reichen in Freiburg weit zurück, ohne daß man über ihre Anfänge
Angaben machen konnte. Sowohl die kirchliche als die weltliche
Gesetzgebung weist darauf hin, daß die Jahrzeiten regelmäßig
und stiftungsgemäß gehalten werden sollen; seil Ansang des 17,

Jahrhunderts finden wir Nachrichten über die Höhe der

Meßstipendien, der Jahrzeiten nnd Stiftungen ^). Im neuesten kirchlichcn

Diözesanrecht sind diese Fragen im einzelnen geregelt

g. Verschiedene Stiftungen. Diese bestehen in der Zuwendung

von Vermögenswerten an Kirchen und kirchliche Anstalten,

unter der Verpflichtung zu bestimmten gvttesdienstlicheu Funktionen
oder sonstigen frommen Zwecken. Als solche kommen hauptsächlich

vor: Bruderschastsstiftungen, Armcnscelenstiftnngen, Unterhalt des

ewigen Lichts, der kirchlichcn Paramente, Altnrstiftungen verschiedener

Art, Armen- und SchnlfondS n, f. iv. Solche Stiftungen
finden sich von jeher sehr zahlreich in Frciburg und zwar zu den

verschiedensten kirchlichcn Zweckcn An Auswüchsen und

Mißbräuchen im Stiftungswesen hat es auch uicht gefehlt, so daß bei

Gelegenheit der bischöflichen Visitationen manches beseitigt wurde <).

Die ältere Freiburger Gesetzgebung beschäftigt sich wiederholt mit
den Stiftungen, mit der Verwendung der Erträge, mit dcr Änderung

der Stiftungszwecke n. f. w. Die kirchliche Gesetzgebung

') Statuts, «vnngsiia 1599, I. 5 Oonstitutions» 1625 H Z2 ;

Oonstitutions« 1645 tot. 103, 129 ; Ratsmanual vom 29. Juli 1649, 5.

August 1669, 4. Januar 1657 u. s. w,
2) Statuts äissessana 1885, III, p. 32-34.
2) S, die Ratsmannale uud Ratserkanntmißenbiicher s. v. Stiftung

oder lonästion,
') Vgl, Statuta «vnoclsiia 1599, «, I H 5 : « iZuas vsro (luinla-

tionss eto, sbrogata sunt iu Visitation ibus, sa postdau nsouaouanr
rspstant. »
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führt unter den Stiftungen hauptsächlich an: Vesperae, Vigilise,
Nntutiuum, Litänias, Lslve, processioues, luuclätionss item
nltnrium et ülinlium ecelesinrum et similiä nnd ermahnt, die

Stiftungen genau auszuführen und die EinZünfte derselben genau
nach der Intention des Stifters zu verwenden; zugleich iverden

die einschlägigen Bestimmungen über Errichtung nnd Verwaltung
der Stiftungen mitgeteilt

Im geltenden Recht sind die Stiftungen von kleinem

Vermögenswert (fouuätions minimss) frei; die Errichtung von
größeren ist dagegen an die Genehmigung des großen Rates
gebunden 2). (Schlnß folgt).

') Statuts, svnocZalia 1599, s. I L, 5 ; Ooustitutiones 1625, F 2 ;

Osci'sts, st Oonstitutiones 1812 p, 18; Statuts giossssana 1885, pars
III, p, 32 «,

2) Oocls «ivil W 848-851,
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